
 

 

 

Umsetzungsbericht zur 
"Empfehlung des Rates über den 
Zugang zu erschwinglicher und 
hochwertiger Langzeitpflege" 
Österreich 



 

 

Impressum 

Medieninhaber:in und Herausgeber:in:  
Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK),  
Stubenring 1, 1010 Wien 
Verlagsort: Wien 
Fotonachweis: iStock/shironosov 
Wien, 2024. Stand: 31. Juli 2024 

Copyright und Haftung:  
Ein auszugsweiser Abdruck ist nur mit Quellenangabe gestattet, alle sonstigen Rechte sind 
ohne schriftliche Zustimmung des Medieninhabers unzulässig. Dies gilt insbesondere für 
jede Art der Vervielfältigung, der Übersetzung, der Speicherung auf Datenträgern zu 
kommerziellen Zwecken, sowie für die Verbreitung und Einspeicherung in elektronische 
Medien wie z. B. Internet oder CD Rom. 

Im Falle von Zitierungen (im Zuge von wissenschaftlichen Arbeiten) ist als Quellenangabe 
anzugeben: Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 
(BMSGPK) (Hg.); Titel der jeweiligen Publikation, Erscheinungsjahr. 

Es wird darauf verwiesen, dass alle Angaben in dieser Publikation trotz sorgfältiger 
Bearbeitung ohne Gewähr erfolgen und eine Haftung des Bundesministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK) und der Autorin/des 
Autors ausgeschlossen ist. Rechtausführungen stellen die unverbindliche Meinung der 
Autorin/des Autors dar und können der Rechtsprechung der unabhängigen Gerichte 
keinesfalls vorgreifen. 

Download: Diese und weitere Publikationen können als Download über das 
Broschürenservice des Sozialministeriums unter 
http://www.sozialministerium.at/broschuerenservice bezogen werden. 

http://www.sozialministerium.at/broschuerenservice


 

 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis .......................................................................................................... 3 

1 Einleitung .................................................................................................................. 5 

2 Kontext und Ausgangssituation .................................................................................. 7 

2.1 Empfehlung des Rates zu Langzeitpflege ....................................................................... 7 

2.2 Pflegevorsorge in Österreich: Zahlen, Daten, Analyse ................................................... 8 

2.2.1 Überblick und Analyse: Umsetzung der Empfehlung in Österreich ................... 10 

2.3 Diagnose der Lücken und Herausforderungen ............................................................. 13 

2.4 Erstellung des Umsetzungsberichts unter Beteiligung der Stakeholder ...................... 14 

3 Politische Ziele, Maßnahmen und Best Practices ...................................................... 16 

3.1 Überblick: Maßnahmen und Herausforderungen ........................................................ 16 

3.2 Detaillierte Beschreibung der Maßnahmen ................................................................. 18 

3.2.1 Koordination und Governance ............................................................................ 18 

3.2.2 Informations- und Beratungsangebote .............................................................. 21 

3.2.3 Pflegegeld ............................................................................................................ 23 

3.2.4 Stationäre Pflege: Alten- und Pflegeheime ........................................................ 24 

3.2.5 Mobile Dienste .................................................................................................... 25 

3.2.6 Weitere Sachleistungen der Länder.................................................................... 25 

3.2.7 24-Stunden-Betreuung ....................................................................................... 26 

3.2.8 Community Nursing ............................................................................................ 27 

3.2.9 Qualität und Kontrolle ........................................................................................ 27 

3.2.10 Erwachsenenschutzrecht .................................................................................... 29 

3.2.11 Heimaufenthaltsgesetz ....................................................................................... 29 

3.2.12 Gewaltprävention ............................................................................................... 30 

3.2.13 Maßnahmen mit der Zielgruppe Pflege- und Betreuungspersonal .................... 31 

3.2.14 Maßnahmen im Bereich der Ausbildung ............................................................ 36 

3.2.15 Maßnahmen für pflegende Angehörige ............................................................. 39 

3.2.16 Demenzstrategie ................................................................................................. 42 

3.2.17 Pflegefonds ......................................................................................................... 43 

3.2.18 Hospiz- und Palliativfondsgesetz ........................................................................ 44 

3.2.19 Senior:innenpolitik .............................................................................................. 44 

3.2.20 Barrierefreiheit und selbstbestimmtes Leben für Menschen mit 
Behinderungen ................................................................................................................ 46 



 

4 von 55 Umsetzungsbericht zur "Empfehlung des Rates über den Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger 
Langzeitpflege" 

3.2.21 Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen im 
Langzeitpflegevorsorgesystem ........................................................................................ 48 

3.2.22 Krisenvorsorge .................................................................................................... 49 

3.2.23 Digitalisierung und Künstliche Intelligenz ........................................................... 50 

3.2.24 Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen 
Raums 50 

3.2.25 Primärversorgungseinheiten .............................................................................. 51 

4 Ausblick: Verbleibende Herausforderungen und Bedarf an EU-Unterstützung .......... 52 

4.1 Verbleibende Herausforderungen: Weiterentwicklung der Pflegevorsorge ............... 52 

4.2 EU-Unterstützung ......................................................................................................... 53 

Abkürzungen................................................................................................................ 54 



 

Umsetzungsbericht zur "Empfehlung des Rates über den Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger Langzeitpflege"  5 
von 55 

1 Einleitung 

Pflege und Betreuung, insbesondere von älteren Menschen, wird ein immer wichtigeres 
Thema. Dem hat auch die Europäische Union mit der Europäischen Strategie für Pflege 
und Betreuung und der Empfehlung des Rates über den Zugang zu erschwinglicher und 
hochwertiger Langzeitpflege Rechnung getragen. 

Langzeitpflege betrifft viele Personengruppen in der Bevölkerung: Personen mit 
Pflegebedarf sowie Menschen mit Behinderungen, ihre Angehörigen, chronisch Kranke, 
Pflegepersonal, Freiwillige uvm. In Österreich wurde bereits vor 30 Jahren, 1993, ein 
umfassendes Pflegesvorsorgesystem und Langzeitpflege als eigenständiges Politikfeld 
implementiert. Es basiert auf dem System von Bundes- und (damals) Landespflegegeld 
sowie dem Ausbau der Pflege- und Betreuungsdienstleistungen durch die Bundesländer. 
Damit wurde ein steuerfinanziertes System der Pflege etabliert. 

Pflegegeld kann nach Antrag abhängig vom Pflegebedarf bezogen werden. Sachleistungen 
können davon unabhängig im stationären oder mobilen Bereich genutzt werden. In den 
folgenden Jahrzehnten zielten Reformen darauf ab, das bestehende System 
sicherzustellen, zu erweitern und nachhaltig zu verbessern. Ein für alle geltendes 
Bundespflegegeld wurde eingeführt, wodurch das System von Bundes- und 
Landespflegegeldern ersetzt wurde. Die Länder bauten – mit Unterstützung des Bundes 
über den Pflegefonds - die Sachleistungen weiter aus. Zudem gab es Verbesserungen und 
direkte Unterstützung für pflegende Angehörige, eine zunehmende Professionalisierung 
des Pflegepersonals und weitere Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Österreich verfügt 
damit über ein umfassendes System der Langzeitpflege, das Personen mit Pflegebedarf 
absichert und die Angehörigen unterstützt. 

Im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen für die Jahre 2024-2028 wurden wichtige 
Reformen aus den Jahren 2022 und 2023 langfristig verankert und wesentliche 
Verbesserungen in verschiedenen Bereichen erreicht. Der Pflegefonds wurde deutlich 
aufgestockt, die Koordination und Datenbasis verbessert und die damit finanzierbaren 
Instrumente und Angebote erweitert. So wurde auch Community Nursing, das 2022 als 
RRF-finanzierter Pilot gestartet hat, langfristig verankert. 
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Der Umsetzungsbericht zur "Empfehlung des Rates über den Zugang zu erschwinglicher 
und hochwertiger Langzeitpflege" hat zum Ziel, das Pflegevorsorgesystem Österreichs, im 
Hinblick auf die Empfehlungen darzustellen. 

Zunächst wird im zweiten Kapitel die Empfehlung beschrieben und ein Überblick über die 
wichtigsten Daten und Fakten, die Elemente der Umsetzung in Österreich, gegeben. Es 
werden künftige Herausforderungen identifiziert und beschrieben, wie der Bericht unter 
Einbeziehung der Stakeholder entstanden ist. Im dritten Kapitel werden die politische 
Antwort auf die Herausforderungen sowie die Maßnahmen im Bereich der Langzeitpflege 
als „policy response“ beschrieben. Das vierte Kapitel gibt schließlich einen Ausblick auf 
zukünftige Herausforderungen und Entwicklungen. 
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2 Kontext und Ausgangssituation 

Dieses Kapitel beschreibt zunächst die Empfehlung des Rates zu Langzeitpflege und gibt 
anschließend einen Überblick über zentrale Daten und Fakten. Dann beschreibt es, wie 
das österreichische System der Pflegevorsorge alle Aspekte der Empfehlung abdeckt und 
wo im Hinblick auf die künftigen Entwicklungen Herausforderungen bestehen. Im letzten 
Unterkapitel wird beschrieben, wie der vorliegende Bericht unter Einbeziehung aller 
wesentlichen Stakeholder entstanden ist. 

2.1 Empfehlung des Rates zu Langzeitpflege 

Die Empfehlung des Rates über den Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger 
Langzeitpflege ist Teil der Europäischen Pflegestrategie. Sie trägt zur Umsetzung der 
europäischen Säule sozialer Rechte bei. 

Die Schwerpunkte der Empfehlung sind ein angemessener Zugang zur Langzeitpflege und 
ein dem Bedarf entsprechender Ausbau, der den Bedürfnissen der Personen mit 
Pflegebedarf Rechnung trägt. Die Mitgliedsstaaten sollen eine hochwertige Beschäftigung 
und gute Arbeitsbedingungen in der Langzeitpflege ermöglichen sowie die 
Professionalisierung der Pflege vorantreiben. Informell Pflegende sollen dabei besonders 
unterstützt werden. 

„1. Ziel dieser Empfehlung ist es, den Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger 
Langzeitpflege für alle Menschen, die diese benötigen, zu verbessern.  

2. Diese Empfehlung betrifft alle Langzeitpflegebedürftigen sowie alle formellen 
Pflegekräfte und informell Pflegenden. Sie gilt für alle Formen der Langzeitpflege.“  

(Empfehlung des Rates über den Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger 
Langzeitpflege) 

Die Empfehlung fördert im Besonderen Nichtdiskriminierung, Gleichstellung von Frauen 
und Männern, Rechte von Kindern, Rechte älterer Menschen und von Menschen mit 
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Behinderungen, gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen und Rechte in Bezug auf 
Familien- und Berufsleben sowie soziale Sicherheit und soziale Unterstützung. 

2.2 Pflegevorsorge in Österreich: Zahlen, Daten, Analyse 

Für die Entwicklung der Pflegevorsorge in den nächsten Jahren ist die demografische 
Entwicklung ein wichtiger Faktor, die im Folgenden kurz skizziert wird. Zudem werden 
zentrale Kennzahlen zu Pflegenden, Personal, pflegenden Angehörigen und Prognosen 
dargestellt. 

Demografische Entwicklung 

Während die Bevölkerung weiterhin wächst, steigt der Anteil der älteren Bevölkerung an. 
Der Anteil der Über-65-Jährigen erhöht sich von 20% im Jahr 2024 auf 23% 2030, 27% 
2040 und 28% 2050. 2060 und 2070 wird er laut Prognose bei ca. 29% liegen. Bei den 
Frauen ist der Anteil der über 65-Jährigen höher mit 22% 2024 und 30% 2070. Während in 
diesem Jahrzehnt noch der Anteil der Altersgruppe 65 bis 74 Jahre am stärksten wächst, 
sind es dann die älteren Altersgruppen. (Datenquelle: Statistik Austria, 
Bevölkerungsprognose Hauptvariante; abgerufen am 16.2.2024, eigene Berechnungen) 

Pflegevorsorge in Österreich 

Im Jahresdurchschnitt 2023 hatten 476.228 Personen Anspruch auf Pflegegeld, das sind 
rund 5 % der Bevölkerung. 62 % der Bezieher:innen sind Frauen. (Quelle: PFIF, BMSGPK) 
Bei den Pflegedienstleistungen wurden im Jahr 2022 rund 96.000 Personen (davon 71 % 
weiblich) durch stationäre Betreuungs- und Pflegedienste und 151.000 (davon 65 % 
weiblich) von mobilen Betreuungs- und Pflegediensten betreut und gepflegt. In den 
stationären Einrichtungen war der Anteil der Hochaltrigen und höheren Pflegegeldstufen 
deutlich höher als bei den mobilen Diensten. Weitere Dienstleistungen: Rund 8.200 
Personen wurden in der teilstationären Tagesbetreuung verzeichnet, 7.600 bei der 
Kurzzeitpflege in stationären Einrichtungen und 4.100 in alternativen Wohnformen. 
127.000 wurden durch Case- und Care Management unterstützt. (Quelle: 
Pflegedienstleistungsstatistik). Im Jahr 2023 gab es durchschnittlich ca. 22.000 
Bezieher:innen einer 24-Stunden-Betreuungs-Förderleistung, davon ca. 70 % weiblich. 
(Quelle: BMSGPK) 
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Personal 

Im Langzeitpflegebereich sind rund 71.500 Personen bzw. 51.900 Vollzeitäquivalente in 
den Bereichen mobile Betreuung (inklusive Alltagsbegleitung und Entlastungsdienste) und 
stationäre Einrichtungen (inklusive teilstationärer Betreuung, Kurzzeitpflege und 
alternativen Wohnformen) beschäftigt. Rund 80 % des Personals sind weiblich. In den 
stationären Pflegeeinrichtungen sind ca. 30 % des Personals diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpfleger:innen (DGKP), 54 % Pflege(fach)assistenz (PFA, PA) und 16 % sonstiges 
Betreuungs- und Unterstützungspersonal. (Quelle: GÖG, Pflegedienstleistungsstatistik 
2022 und Gesundheitsberuferegister). 

Pflegende Angehörige 

Das Sozialministerium beschäftigt sich im Rahmen der Pflegevorsorge unter anderem mit 
dem großen Personenkreis der pflegenden Angehörigen. Mehr als 10 % der 
österreichischen Bevölkerung, das sind rund 950.000 Menschen, widmen sich als 
Angehörige der Pflege und Betreuung eines Menschen. In der Mehrheit sind pflegende 
Angehörige älter als 60 Jahre und überwiegend weiblich. In der häuslichen Pflege beträgt 
der Anteil der Frauen rund 73 %. (Quelle: Nagl-Cupal et al. (2018): Angehörigenpflege in 
Österreich Einsicht in die Situation pflegender Angehöriger und in die Entwicklung 
informeller Pflegenetzwerke, Universität Wien, Studie im Auftrag des BMSGPK) Hinzu 
kommen ca. 43.000 Kinder und Jugendliche, die ein Familienmitglied pflegen und damit 
zur Gruppe der so genannten Young Carers in Österreich gehören. 

Prognosen: Pflegebedarf und Personal 

Von Seiten des Bundes werden immer wieder Prognosen zu Pflegedienstleistungen und 
Pflegepersonal in Auftrag gegeben. Ergänzend gibt es regelmäßige Prognosen der 
Bundesländer, die auch gesetzlich vorgesehen sind. 
Die Gesundheit Österreich GmbH errechnete in ihrer Pflegepersonal-Bedarfsprognose 
2023 (Quelle: Juraszovich et al. (2023): Pflegepersonalbedarfsprognose Update bis 2050, 
Gesundheits Österreich GmbH im Auftrag des BMSGPK), dass rund 51.000 Pflege- und 
Betreuungspersonen bis 2030 im akutstationären Bereich und im Langzeitbereich 
zusätzlich benötigt werden. Der Mehrbedarf setzt sich aus einem Ersatzbedarf aufgrund 
von Pensionierungen und einem Zusatzbedarf wegen des größeren Bedarfs durch die 
demografische Entwicklung zusammen. 
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In der Prognose „Projektionen des öffentlichen Pflegeaufwands bis 2050“ (Quelle: Famira-
Mühlberger (2023): Zum künftigen Bedarf an Pflegepersonal in den stationären und 
mobilen Diensten, WIFO im Auftrag des BMSGPK). sieht das WIFO einen steigenden 
Bedarf. Die Projektion zeigt einen Anstieg der Nachfrage nach Pflegegeld, 
Pflegedienstleistungen und 24-Stunden-Betreuung − wie auch schon in der Prognose 
2019. Dabei werden die Pflegegeldinzidenz, die Inzidenz der Inanspruchnahme von 
Pflegedienstleistungen und der aktuelle Versorgungsmix als konstant angenommen 
(weitere Annahmen siehe Anhang 5.1). Der Anstieg betrifft die Zahl der zu betreuenden 
Personen, die benötigten Mittel und das benötigte Personal. Wesentlicher Treiber ist die 
demografische Entwicklung (Verdopplung des Anteils der über 80-jährigen an der 
Gesamtbevölkerung bis 2050). Die Ausgaben für Pflegedienstleistungen steigen stärker als 
jene für Pflegegeld, da ein stärkerer Anstieg der (Lohn-)Kosten zu erwarten ist. Für die 
Nettoausgaben für Pflegedienstleistungen wird ein Anstieg bis 2030 um 56% und bis 2050 
um 294% prognostiziert, während bei den Pflegegeldaufwendungen ein Anstieg (inklusive 
der gesetzlich vorgesehenen Valorisierung) um 72% und 235% prognostiziert wird. 

2.2.1 Überblick und Analyse: Umsetzung der Empfehlung in Österreich 

Österreich hat ein gut ausgebautes System der Pflegevorsorge. Dieses wurde vor 30 
Jahren, im Jahr 1993, mit zwei wesentlichen Säulen geschaffen, dem Pflegegeld und den 
Pflegedienstleistungen. Damit wurde ein steuerfinanziertes System der Langzeitpflege 
etabliert. In den folgenden Jahrzehnten zielte eine große Zahl an Reformen darauf ab, das 
System zu erweitern und zu verbessern. So wurden ab 2007 die rechtlichen 
Rahmenbedingungen für die 24-Stunden-Betreuung geschaffen und ein Fördermodell 
dafür entwickelt. 2011 wurde der Pflegefonds etabliert, der auf eine bessere Steuerung, 
Weiterentwicklung und Harmonisierung abzielt. 2012 wurde anstatt des Systems von 
Bundes- und Landespflegegeldern ein für alle geltendes Bundespflegegeld geschaffen. Die 
Einführung einer Pflegekarenz und Pflegeteilzeit mit Rechtsanspruch auf einen 
Einkommensersatz (Pflegekarenzgeld) im Jahr 2014 fokussierte sich auf die Verbesserung 
der Vereinbarkeit von Pflege und Beruf. Die jüngsten umfassenden Pflegereformpakete in 
den Jahren 2022 und 2023 implementierten zahlreiche Verbesserungen im Hinblick auf 
Pflegepersonal, Personen mit Pflege- und Betreuungsbedarf und pflegende Angehörige. 
Im Zuge der Finanzausgleichsverhandlungen für die Jahre 2024-2028 wurden 
Verbesserungen in der Pflege langfristig verankert, die in den Pflegereformen 2022 und 
2023 vereinbart wurden. Dazu gehören Gehaltserhöhungen für Pflegekräfte, finanzielle 
Unterstützungen für Auszubildende und die erhöhte Förderung der 24-Stunden-
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Betreuung. Auch die vielen Projekte zum Community Nursing wurden dauerhaft 
abgesichert. Mit dem novellierten Pflegefondsgesetz (PFG) konnten zudem 
Verbesserungen in der Koordination und bezüglich der Daten festgelegt werden. 

Breites Angebot für Personen mit Pflegebedarf und pflegende Angehörige 

Personen mit Pflege- und Betreuungsbedarf können sowohl Geld- als auch Sachleistungen 
beantragen. Pflegegeld kann auf Antrag bezogen werden, wobei die Höhe dessen 
abhängig vom individuell festgestellten Pflegebedarf (Einteilung in sieben Stufen) ist. Das 
Pflegegeld unterstützt damit die Selbstbestimmung und Wahlfreiheit der Personen mit 
Pflegebedarf. Das Pflegedienstleistungsangebot (Sachleistungen) wird durch die 
Bundesländer organisiert und finanziert. Dadurch orientiert sich das Angebot an den 
regionalen Gegebenheiten und den individuellen Bedarfen. Pflegedienstleistungen können 
prinzipiell unabhängig vom Pflegegeld im stationären oder mobilen Bereich beantragt und 
genutzt werden. Für manche Leistungen kann länderabhängig eine bestimmte 
Pflegegeldstufe Voraussetzung sein. Häufig gibt es sozial gestaffelte Zuschüsse, wordurch 
auch Menschen mit niedrigem Einkommen Zugang zu Pflegedienstleistungen erhalten. 

Die breit gefächerten Dienstleistungen umfassen unter anderem mobile Dienste (wie 
Hauskrankenpflege oder Essen auf Rädern), stationäre Dienste, teilstationäre Dienste und 
Tagesbetreuung, Case- und Caremanagement, alternative Wohnformen wie betreutes 
Wohnen sowie mehrstündige Alltagsbegleitungen und Entlastungsdienste. Das Angebot 
orientiert sich an den Bedarfen der zu Pflegenden. Diese Angebote sind österreichweit in 
der Regel durchschnittlich je nach Dringlichkeit innerhalb weniger Tage und mehrerer 
Wochen verfügbar. Für Betroffene mit niedrigem Einkommen gibt es in den 
Bundesländern unterschiedliche Unterstützungsmöglichkeiten – abhängig von den 
jeweiligen landesgesetzlichen Regelungen (z. B. soziale Staffelung von Kostenbeiträgen 
oder spezielle Härtefallregelungen). 

Zudem existiert bereits eine große Bandbreite an Unterstützungsleistungen und 
Angeboten für pflegende Angehörige, die in der Pflegevorsorge eine zentrale Rolle 
einnehmen. Eine Definition des Begriffes „pflegende Angehörige“ ergibt sich einerseits im 
Zusammenhang mit der Inanspruchnahme bestimmter Leistungen, die durch Bund oder 
Länder gewährt werden. Andererseits können darunter „alle An- und Zugehörigen (z. B. 
Bekannte, Nachbar:innen, etc.), die mit der pflegebedürftigen Person im gemeinsamen 
bzw. auch außerhalb des Haushaltes wohnen und auf Basis einer Beziehung zur 
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pflegebedürftigen Person Betreuung und Pflege informell erbringen“, verstanden werden. 
(Quelle: Nagl-Cupal et al. 2018) 

Neben den oben angesprochenen Unterstützungsleistungen durch Dienstleistungen und 
Pflegegeld sind insbesondere Beratungs- und Unterstützungsangebote, 
sozialversicherungsrechtliche Maßnahmen, die Pflegekarenz und der Angehörigenbonus 
wichtige Maßnahmen für pflegende Angehörige. So werden sie bei ihren Pflegetätigkeiten 
unterstützt und abgesichert. 

Koordination und Governance 

Die Organisation des österreichischen Pflegevorsorgesystems inklusive der starken Rolle 
der Sozialpartnerschaft in Österreich bedingt eine enge Zusammenarbeit und 
Koordination. In die Gestaltung und Weiterentwicklung werden Sozialpartner:innen, 
Interessensvertretungen und Stakeholder umfassend (wie z.B. im Arbeitskreis für 
Pflegevorsorge) eingebunden. Innerhalb des Pflegesystems ist der Arbeitskreis für 
Pflegevorsorge zentraler Koordinationspunkt zwischen Bund, Ländern, Gemeinden, 
Sozialpartnern, Interessensvertretungen und weiteren Stakeholder:innen. Mit der Novelle 
des PFG (mit 1.1.2024 in Kraft getreten) wurde zudem die Pflege-Entwicklungs-
Kommission langfristig verankert. Regionalen Unterschieden wird zudem durch diverse 
Maßnahmen wie z. B. im Bedarfspflegeplan „Pflege Kärnten 2023“ oder im „Strukturplan 
Pflege 2023-2033“ in Tirol, welche den unterschiedlichen Bedarf in den einzelnen 
politischen Bezirken ausweisen, begegnet. 

Personal 

Pflege- und Gesundheitspersonal ist durch das österreichische Arbeitsrecht, den 
Arbeitnehmer:innenschutz, dienstrechtliche Regelungen sowie die Kollektivverträge 
abgedeckt, wodurch eine hochwertige Beschäftigung und faire Arbeitsbedingungen 
gesichert werden. Das Gesundheits- und Krankenpflegegesetz ist eine wesentliche 
berufsrechtliche Grundlage und stützt die Professionalisierung der Pflege. Zudem erfuhr 
die Ausbildung eine kontinuierliche Professionalisierung, wie zum Beispiel mit der 
Überführung der Ausbildung zum:zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger:in an 
die Hochschulen. Auch wurden die Ausbildungsmöglichkeiten und die monetäre 
Unterstützung ausgedehnt. Um den Pflegeberuf zu attraktivieren, werden von Bund, 
Ländern aber auch Trägern zahlreiche Maßnahmen gesetzt. 
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Somit steht der österreichischen Bevölkerung bei Pflege- und Betreuungsbedarf ein 
umfassendes Pflegevorsorgesystem zur Verfügung, welches die Empfehlungen von der 
Europäischen Kommission an die Mitgliedsstaaten im Hinblick auf Angemessenheit, 
Verfügbarkeit und Qualität, Pflegende und Governance umsetzt. Die größten 
Herausforderungen im Hinblick auf die künftige Entwicklung werden im folgenden Kapitel 
beschrieben. 

2.3 Diagnose der Lücken und Herausforderungen 

Im Rahmen des umfassenden Pflegevorsorgesystems in Österreich zeigen sich einige 
Herausforderungen für die Zukunft. Die Herausforderungen wurden anhand der 
Ergebnisse des Prozesses Taskforce Pflege, der Pflege-Entwicklungs-Kommission mit ihren 
Arbeitsguppen sowie der Rückmeldungen der Länder, Städte und Gemeinden identifiziert 
und mit den Sozialpartnern und Stakeholdern diskutiert. Die Aufzählung der 
Herausforderungen ist nicht hierarchisch zu sehen, sondern die drei Punkte sind 
gleichrangig bedeutend. Die Maßnahmen, welche diese Hürden adressieren, werden im 
dritten Kapitel beschrieben. 

Herausforderung 1: Personal 

Die größte und am häufigsten genannte Herausforderung ist das Pflegepersonal. Unter 
anderem demografisch bedingt steigt die Zahl der zu Pflegenden. Es gibt bis jetzt bereits 
eine Knappheit an Pflegepersonal, wie auch im Länderbericht Österreich 2023 auf Seite 13 
beschrieben, welche durch die anstehenden Pensionierungen noch steigen wird. Daher ist 
eine Attraktivierung der Pflegeberufe sowie deren Ausbildung eine zentrale 
Voraussetzung, um auch in Zukunft eine hochwertige Pflegevorsorge zu garantieren. Diese 
Herausforderung wird in der Empfehlung der Ziffern 7 und 8 adressiert. 

Herausforderung 2: Koordinierung, nachhaltige Finanzierung und Prävention 

Aufgrund der steigenden Zahl der älteren Bevölkerung ist ein Anstieg der Ausgaben und zu 
Pflegenden prognostiziert. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit einer stärkeren 
Koordinierung, um künftige Ausgaben effizient einzusetzen (siehe auch Länderbericht 
2023 und länderspezifische Empfehlungen für Österreich). In diesem Zusammmenhang ist 
es besonders wichtig die Prävention zu stärken. Dies umfasst auch die Tertiärprävention. 
Ein starker Fokus auf die Kosten vernachlässigt im Bereich soziale Dienstleistungen und 
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Pflege häufig die positiven wirtschaftlichen Effekte (z.B. hohe Beschäftigungseffekte, da 
personalintensiver Bereich) und die gesellschaftlich positiven Effekte. Diese müssten bei 
der nachhaltigen Finanzierung berücksichtigt werden. Die Herausforderung 2 bezieht sich 
insbesondere auf Ziffern 5 und 10 in der Empfehlung. 

Herausforderung 3: Unterstützung pflegender Angehöriger und sozialen Engagements 

Mehr als 10 % der österreichischen Bevölkerung, das sind rund 950.000 Menschen, 
widmen sich als Angehörige der Pflege und Betreuung eines Menschen. Sie sind damit 
eine wichtige Stütze des Pflegevorsorgesystems. Die Unterstützung und Entlastung der 
pflegenden Angehörigen (inklusive Young Carers) steht im Fokus zahlreicher Maßnahmen 
im Bereich der Langzeitpflege. Zusätzlich stellt Freiwilligenarbeit eine wichtige Rolle zur 
Stärkung des sozialen Zusammenhalts dar. Diese dient nicht als Ersatz für professionelle 
Dienste, sondern ist im Miteinander bzw. als zusätzliche Maßnahme und in Abstimmung 
mit professionellen Dienstleistungen zu sehen. Diese Herausforderung wird insbesondere 
von Ziffer 9 in der Empfehlung abgedeckt. 

2.4 Erstellung des Umsetzungsberichts unter Beteiligung der 
Stakeholder 

Der österreichische Bericht zur Umsetzung der Empfehlung wurde in den Jahren 2023 und 
2024 erarbeitet. Zunächst wurde im August und September von der Koordination der 
Empfehlung des Rates über den Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger 
Langzeitpflege ein erster Rohbericht erstellt. In diesen fließen die Erfahrungen und 
Ergebnisse der Taskforce Pflege, ein breiter Strategieprozess unter Einbindung der 
wesentlichen Stakeholder, des Arbeitskreis Pflegevorsorge und der Pflege-Entwicklungs-
Kommission ein. Im Oktober und November 2023 wurden die Rückmeldungen der 
relevanten Ministerien eingearbeitet. Diese sind das Bundeskanzleramt (BKA) – Sektion 
Frauen und Gleichstellung, das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft (BMAW), das 
Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung und Wissenschaft (BMBWF) 
und das Bundesministerium für Justiz (BMJ). 

Der Rohbericht wurde mit den für die Sachleistungen zuständigen Ländern sowie dem 
Städte- und Gemeindebund diskutiert und ein Fragebogen versendet, um Informationen 
zu den zentralen Maßnahmen und Herausforderungen auf Länder-/Städte- und 
Gemeinde-Ebene zu erhalten. Anhand der Rückmeldungen von den neun Bundesländern 
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und zahlreichen Städten und Gemeinden wurde der Berichtsentwurf im Februar 2024 
fertiggestellt. 

Im März 2024 erfolgt die Diskussion des Berichtsentwurfes mit den Sozialpartnern und 
den wesentlichen Stakeholdern im Bereich Langzeitpflege (diese umfassten: 
Vertreter:innen der Arbeiterkammer, der Landwirtschaftskammer, des Österreichischen 
Gewerkschaftsbundes und der Wirtchaftskammer; Verteter:innen der Caritas, der 
Diakonie, der Interessensgemeinschaft pflegender Angehöriger, der Lebenwelt Heim, des 
Österreichischen Behindertenrates, des Österreichischen Gesundheits- & 
Krankenpflegeverbands, des Österreichischen Roten Kreuzes, des Österreichischen 
Seniorenrates, der Sozialwirtschaft Österreich, der Patient:innen- und Pflegeanwaltschaft 
sowie der Volkshilfe). Nach einem Update über die EU-Langzeitpflegestrategie und die 
Empfehlung des Rates orientierte sich die Diskussion an den Herausforderungen, den 
wichtigsten Ansatzpunkten sowie weiteren offenen Punkten. Die Rückmeldungen der 
Stakeholder bezogen sich insbesondere auf Arbeitsbedingungen, Schwerpunkte der 
Koordination, Personal und Kollektivverträge, den Zusammenhang von Senior:innenpolitik 
und Langzeitpflege, 24-Stunden-Betreuung, informelle Pflege und deren Entlastung, 
Qualität, das Zusammenspiel von stationär/Pflege zu Hause/Übergangspflege, 
Tertiärprävention sowie die positiven gesamtwirtschaftlichen Effekte von sozialen 
Dienstleistungen. Die Diskussionspunkte wurden in den Text aufgenommen. Insgesamt 
fanden die identifizierten Herausforderungen sowie die Darstellung der Maßnahmen 
Zustimmung. Ebenso wurde die Empfehlung selbst begrüßt, da Pflege ein wichtiger 
Zukunftsbereich ist. 
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3 Politische Ziele, Maßnahmen und 
Best Practices 

In diesem Kapitel wird zunächst ein Überblick über die Maßnahmen, die die in Kapitel im 
vorigen Kapitel identifizierten Herausforderungen adressieren, gegeben. Dann werden alle 
relevanten Angebote und Maßnahmen im Bereich Langzeitpflege beschrieben. 

3.1 Überblick: Maßnahmen und Herausforderungen 

Im Folgenden werden alle Maßnahmen des österreichischen Langzeitpflegesystems 
beschrieben, welche die Empfehlung adressieren. Wie zuvor beschrieben gibt es in 
Österreich ein breit ausgebautes System, welches laufend erweitert wird. Daher werden 
auch diese Maßnahmen mitaufgenommen. Zur besseren Übersicht wurden sie teilweise in 
Themenblöcken (z. B. Pflegepersonal) zusammgefasst. Alle Maßnahmen werden im 
nächsten Kapitel detaillierter beschrieben. Die Nummer der Maßnahme verweist daher 
auf das entsprechende Unterkapitel. 

Tabelle 1: Maßnahmenüberblick 

Nummer der 
Maßnahme 
(Unterkapitel) 

Name der Maßnahme Absatz in der 
LZP-
Empfehlung  

3.2.1 div. Maßnahmen Koordination und Governance, darunter: 5, 10 

3.2.1 Arbeitskreis für Pflegevorsorge 5, 10 

3.2.1 Pflege-Entwicklungs-Kommission 5, 10 

3.2.2 div. Informations- und Beratungsangebote, darunter: 5 

3.2.2 Angebote auf Landes- und Gemeindeebene 5 

3.2.2 Sozialministeriumservice 5 

3.2.2 Young Carers Austria 5 

3.2.2 Beratungsstellen für Personenbetreuer:innen/24-Stunden-
Betreuer:innen („im Haushalt lebende Pflegekräfte“) 

8 
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3.2.3 Pflegegeld 4 

3.2.4 Stationäre Pflege: Alten- und Pflegeheime 4, 5 

3.2.5 Mobile Dienste 4, 5 

3.2.6 Weitere Sachleistungen, wie Case- und Caremanagment, teilstationäre 
Angebote, Tageszentren etc.  

4, 5 

3.2.7 24-Stunden-Betreuung 4, 5 

3.2.8 Community Nursing 4, 5 

3.2.9 div. Maßnahmen Qualität und Kontrolle, darunter: 6 

3.2.9 Vorgaben des Pflegefonds und im Hospiz- und 
Palliativversorgungsbereich 

6, 10 

3.2.9 Definition von Qualität professioneller Pflege und Betreuung 6 

3.2.9 Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege 6 

3.2.9 NQZ – Nationales Qualitätszertifikat für Alten- und Pflegeheime 6 

3.2.10 Erwachsenenschutzrecht 6 

3.2.11 Heimaufenthaltsgesetz 6 

3.2.12 Maßnahmen Gewaltprävention 6 

3.2.13 div. Maßnahmen Pflege- und Betreuungspersonal, darunter: 7, 8 

3.2.13 Berufsrechtliche Verbesserungen 7, 8 

3.2.13 Entgelterhöhung 7 

3.2.13 Entlastungswoche  7 

3.2.13 Zugang von Drittstaatenangehörigen und Anwerbung von Personal 7, 8 

3.2.14 div. Maßnahmen Ausbildung, darunter: 8 

3.2.14 Höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung 8 

3.2.14 Ausbildungsbeiträge zur Unterstützung der Auszubildenden 8 

3.2.14 Pflegestipendium 8 

3.2.14 Pflege-Implacementstiftungen 8 

3.2.15 div. Maßnahmen Pflegende Angehörige, darunter: 9 

3.2.15 Pflegekarenzgeld 9 

3.2.15 Angehörigenbonus 9 

3.2.15 Sozialversicherung bei der Pflege von Angehörigen 9 
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3.2.15 Angehörigengespräch 9 

3.2.15 Hausbesuche 9 

3.2.15 Zuwendungen zu den Kosten der Ersatzpflege 9 

3.2.15 Pflegekurse 9 

3.2.16 Demenzstrategie 4, 5 

3.2.17 Pflegefonds 4, 5, 6, 7, 8 

3.2.18 Hospiz- und Palliativfondsgesetz 4, 5, 6, 8, 9 

3.2.19 Senior:innenpolitik 5 

3.2.20 Barrierefreiheit und selbstbestimmtes Leben für Menschen mit 
Behinderungen  

5 

3.2.21 Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen im 
Langzeitpflegevorsorgesystem 

5 

3.2.22 Krisenvorsorge 10 

3.2.23 Digitalisierung und Künstliche Intelligenz  5 

3.2.24 Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen 
Raums 

5 

3.2.25 Primärversorgungseinheiten 5 

3.2 Detaillierte Beschreibung der Maßnahmen 

In diesem Abschnitt finden Sie weitere Einzelheiten zu jeder der im vorherigen Abschnitt 
aufgeführten Maßnahmen. Die Kurzbeschreibungen decken die im Leitfaden erwähnten 
Punkte sofern relevant ab. 

3.2.1 Koordination und Governance 

Durch die Aufteilung der Kompetenzen ist es notwendig, dass zwischen Gemeinden, 
Bundesländern und dem Bund eine enge Abstimmung erfolgt. Die Finanzierung wird 
insbesondere im Finanzausgleich behandelt und koordiniert, welcher die Aufteilung der 
Steuereinnahmen über einen Zeitraum von (in der Regel) fünf Jahren regelt. Die 
inhaltliche Koordination zwischen Bund, Ländern und Gemeinden, Sozialpartnern, 
Interessensvertretungen und weiteren Stakeholder:innen erfolgt insbesondere im 
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Arbeitskreis Pflegevorsorge. In der Art. 15a B-VG-Vereinbarung über gemeinsame 
Maßnahmen für Personen mit Pflegebedarf wird auch die Vorlage von Bedarfs- und 
Entwicklungsplänen festgelegt. Auch mit dem PFG ist eine Harmonisierung mit 
gemeinsamen Zielen und eine Generierung von Daten vorgesehen. Themenbezogen 
werden zur Weiterentwicklung der Pflegevorsorge Prozesse mit breiter Beteiligung der 
Zivilgesellschaft durchgeführt, wie beispielsweise die Taskforce Pflege 2020/21. Ebenso 
sieht die Entwicklung neuer Gesetze festgelegte Beteiligungsprozesse vor. In den 
Bundesländern, Städten und Gemeinden erfolgt die Planung der Plätze anhand von 
Bedarfs- und Entwicklungsplänen (z. B. „Zukunftsplan Pflege Burgenland“ oder 
„Altersalmanach“ in Niederösterreich). Koordinierungsmechanismen im Bereich der 
Langzeitpflege finden sich damit österreichweit, sei es durch Koordinierungsstellen wie z. 
B. in Kärnten oder auch den Dachverband der Wiener Sozialdienste, der in Wien als 
Plattform zur Vernetzung mit und zwischen den Trägereinrichtungen im Bereich der Pflege 
dient. 

Arbeitskreis für Pflegevorsorge 

Bund und Länder haben einen Arbeitskreis für Pflegevorsorge eingerichtet. Er setzt sich 
aus Vertreter:innen des Bundes, der Länder und Gemeinden, der 
Sozialversicherungsträger, des Österreichischer Behindertenrates, der Sozialpartner und 
der Industriellenvereinigung zusammen. Zusätzlich nehmen zahlreiche weitere 
Stakeholder, wie Interessensvertretungen der Senior:innen, der Träger und pflegender 
Angehöriger sowie die Bundesanstalt Statistik Österreich und die GÖG teil. Die Aufgaben 
sind in der Art. 15a B-VG-Vereinbarung 1993 Artikel 12 (2) festgelegt: 
• Empfehlungen über gemeinsame Ziele und Grundsätze für die Pflegevorsorge 

abzugeben, 
• Vorschläge für die Weiterentwicklung der Mindeststandards an ambulanten, 

teilstationären und stationären Diensten sowie der Bedarfs- und Entwicklungspläne 
der Länder zu erstatten, 

• einen gemeinsamen Jahresbericht über die Pflegevorsorge zu erstellen, 
• sonstige Empfehlungen auszuarbeiten und Erfahrungen auszutauschen, die für das 

Pflegeleistungssystem von gesamtösterreichischer Bedeutung sind. 

Pflege-Entwicklungs-Kommission 

Bund, Bundesländer sowie Gemeinden und Städte als gleichberechtigte Partner:innen sind 
übereingekommen, eine Pflegereform-Kommission zur Weiterentwicklung und Steuerung 
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von Struktur, Organisation und Finanzierung der österreichischen Pflegevorsorge 
einzusetzen. Die Pflege-Entwicklungs-Kommission wurde 2023 eingerichtet und hat ihre 
Grundsätze festgelegt. Mit der Novelle des PFG (mit 1.1.2024 in Kraft getreten) wurde die 
Pflege-Entwicklungs-Kommission langfristig verankert. Die Pflege-Entwicklungs-
Kommission hat nach Bedarf, zumindest jedoch einmal jährlich, zum Zwecke der 
gemeinsamen strategischen Beobachtung und des Monitorings der Pflegevorsorge 
zusammenzutreffen und kann zur Erfüllung ihrer Aufgaben Arbeitsgruppen einsetzen, im 
Rahmen derer nach Bedarf Expertinnen und Experten beizuziehen sind. 
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Bedarf- und Entwicklungsplanung, Daten und Prognosen 

Die Planung von sozialen Dienstleistungen im Langzeitpflegebereich sowie 
Versorgungsangeboten im Hospiz- und Palliativversorgungsbereich erfolgt durch die dafür 
verfassungsrechtlich zuständigen Länder. Diese erstellen Planungsunterlagen 
entsprechend der Prognosen ihres regionalen Bedarfs und legen diese dem BMSGPK im 
Rahmen der Zweckzuschüsse des Pflegefonds sowie des Hospiz- und Palliativfonds vor. Die 
Sicherungs-, Aus- und Aufbaupläne im Langzeitpflegebereich sind jährlich für einen 
zumindest fünf Jahre umfassenden Zeitraum zu aktualisieren. Die Bedarfs- und 
Entwicklungspläne in der Hospiz- und Palliativversorgung sind für einen 3-jährigen 
Zeitraum und ab dem Jahr 2025 für einen 5-jährigen Zeitraum vorzulegen. 

Im Bereich der Langzeitpflege besteht seit 2012 eine Pflegedienstleistungsstatistik-
Datenbank, in der Parameter wie Aufwendungen, Leistungseinheiten, betreute Personen 
und Pflegepersonen veröffentlicht werden. Mit der Novelle des PFG (mit 1.1.2024 in Kraft 
getreten) wurde eine Überarbeitung der Daten festgelegt. Im Rahmen der Hospiz- und 
Palliativversorgung befindet sich eine Datenbank im Aufbau, wobei im Jahr 2024 erstmalig 
die Daten für 2023 einzumelden sind. Durch diese Datenbasis kann der Mitteleinsatz 
durch den Pflegefonds bzw. zukünftig den Hospiz- und Palliativfonds überprüft und die 
Weiterentwicklung der Dienstleistungen in den Ländern beobachtet werden. Bei der 
gerade in Finalisierung befindlichen Hospiz- und Palliativdatenbank ist die Einbindung von 
wichtigen Stakeholder:innen im Rahmen eines zumindest jährlich tagenden Sounding 
Boards beabsichtigt. 

2021 wurde das Projekt „Pflegereporting“ gestartet. Sein Ziel liegt darin, eine strukturierte 
Übersicht über die Anzahl und Struktur der Pflege- und Betreuungspersonen zu geben und 
dadurch die Auswirkungen auf Bevölkerung und Personal darzustellen. Für das Projekt 
wurden unter Miteinbeziehung aller relevanten Stakeholder:innen diverse bestehende 
Datengrundlagen herangezogen und miteinander verschränkt. Im Februar 2024 ging die 
Pflegereporting-Website online. 

3.2.2 Informations- und Beratungsangebote 

In Österreich gibt es eine Reihe von Maßnahmen zur Information und Beratung. 
Berücksichtigt werden dabei im Besonderen regionale Unterschiede in den Bundesländern 
aber auch innerhalb der Zielgruppen sowie der Schwerpunkt der Prävention. 

https://pflegereporting.at/
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Infoplattform für Pflege und Betreuung – pflege.gv.at 

Als ein Schritt hin zur notwendigen Entlastung wurde eine umfassende 
Informationsplattform für Personen mit Pflege- und Betreuungsbedarf und Angehörige 
erstellt. Auf pflege.gv.at können sich Personen mit Pflege- und Betreuungsbedarf und 
Angehörige über Angebote und Leistungen zum Thema Pflege und Betreuung informieren. 

Infoservice des BMSGPK 

Das Sozialministerium steht für den direkten Kontakt mit den Bürger:innen und bietet 
daher ein umfassendes Informationsangebot zu den verschiedensten Themenbereichen 
sowie konkrete Hilfestellungen im gesamten Sozialbereich an. 

Das Sozialministeriumservice 

Das Sozialministeriumservice mit seinen neun Landesstellen ist eine Behörde des 
Bundesministeriums für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz. Es ist die 
zentrale Anlaufstelle für Menschen mit Unterstützungsbedarf und wickelt eine Vielzahl an 
Leistungen für Menschen mit Behinderungen (Behindertenpass, Parkausweis gem. § 29b 
StVO, Projekte und Förderungen zur Verbesserung der Beruflichen Teilhabe) wie auch für 
Personen mit Pflege- und Betreuungsbedarf (24-Stunden-Betreuung, Zuwendungen zu 
den Kosten der Ersatzpflege) sowie im Bereich der Sozialentschädigung (Impfschaden, 
Verbrechensopfer, etc.) ab. 

Young Carers Austria 

Die Website www.young-carers-austria.at und die „Young Carers Austria“-App bieten ein 
umfangreiches Informationsangebot für pflegende Kinder und Jugendliche. „Young Carers 
Austria“ richtet sich vor allem an junge Pflegende, bietet aber auch Eltern sowie Personen 
in Lehr-, Gesundheits- und Pflegeberufen wissenswerte Informationen. 

Beratungsstellen für Personenbetreuer:innen/24-Stunden-Betreuer:innen („im Haushalt 
lebende Betreuungskräfte“) 

Personenbetreuer:innen, die in Österreich tätig sind, kommen zu einem überwiegenden 
Anteil aus dem Ausland und können diese Tätigkeit entweder selbstständig oder 
unselbstständig ausüben. Zu ihrer Unterstützung wurden Beratungsstellen eingerichtet, in 

http://www.young-carers-austria.at/


 

 

Umsetzungsbericht zur "Empfehlung des Rates über den Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger Langzeitpflege"  23 
von 55  

welchen persönliche oder telefonische Beratungen in mehreren Sprachen zu sozial-, 
arbeits- sowie unternehmensrechtlichen Fragen oder zu Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten durchgeführt werden. 

Angebote auf Landes- und Gemeindeebene 

In den einzelnen Bundesländern finden sich Beratungsstellen, an die sich Personen mit 
Pflege- und Betreuungsbedarf und Angehörige wenden können. Dazu gehören z. B. 
Pflegetelefone, Beratungsstellen oder aufsuchende Beratungen. Angeboten werden auch 
Kurse und Freizeitaktivitäten (in Präsenz und online) sowie Sprechtage. Bei den Angeboten 
liegt der Schwerpunkt häufig auf Prävention und Gesundheitsförderung. So agiert 
beispielsweise die Initiative „Tut gut“ in Niederösterreich als Drehscheibe für 
Gesundheitsförderung und Prävention. Im Rahmen des „Kontaktbesuchsdienstes der 
Stadt Wien“ werden alle in Wien gemeldeten und über 75 Jahre alten Personen 
kontaktiert und über soziale Dienstleistungen für Senor:innen informiert. In etlichen 
Gemeinden und Städten finden sich Projekte zur Demenz- oder Sturzprävention bzw. 
allgemein zur „Gesunden Gemeinde“ (inklusive Mittagstisch). 

3.2.3 Pflegegeld 

Das Pflegegeld ist eine vom Einkommen unabhängige Leistung, die zur Abdeckung der 
pflegebedingten Mehraufwendungen bestimmt und daher nicht als generelle 
Einkommenserhöhung gedacht ist. Da die tatsächlichen Kosten für die Pflege das 
gebührende Pflegegeld in den meisten Fällen übersteigen, ist das Pflegegeld als 
pauschalierter Beitrag zu den Kosten der erforderlichen Pflege zu verstehen. Es ermöglicht 
Menschen mit Pflegebedarf eine gewisse Unabhängigkeit und einen (längeren) Verbleib zu 
Hause. 

Das Pflegegeld wird in sieben Stufen, abhängig vom jeweils festgestellten Pflegeaufwand, 
in der Höhe von 192,00 bis 2.061,80 Euro (2024) gewährt. Seit 2020 erfolgt die jährliche 
Valorisierung des Pflegegelds mit dem jeweiligen Pensionsanpassungsfaktor. Für die Höhe 
des Pflegegeldes ist ausschließlich der konkrete Betreuungs- und Hilfsbedarf maßgebend. 
Der ständige Pflegebedarf auf Grund einer körperlichen, psychischen Behinderung, 
Lernbehinderung oder Sinnesbehinderung muss mindestens sechs Monate andauern und 
durchschnittlich mehr als 65 Stunden pro Monat betragen. Die Gewährung eines 
Pflegegeldes ist unabhängig von der Ursache des Pflegebedarfs, Einkommen und 
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Vermögen sowie vom Alter der Betroffenen. Bei der Pflegegeldeinstufung von schwer 
geistig oder schwer psychisch behinderten, insbesondere an Demenz erkrankten Personen 
ab dem vollendeten 15. Lebensjahr wird ein Erschwerniszuschlag pauschal in der Höhe 
von 45 Stunden angerechnet. Die besonders intensive Pflege von schwerst behinderten 
Kindern und Jugendlichen bis zum vollendeten 15. Lebensjahr wird ebenfalls mit 
pauschalen Erschwerniszuschlägen berücksichtigt. 
Aufgrund der Strukturreform der österreichischen Sozialversicherung gibt es seit 2020 
folgende drei Entscheidungsträger: die Pensionsversicherungsanstalt (PVA), die 
Sozialversicherungsanstalt der Selbständigen (SVS) und die Versicherungsanstalt öffentlich 
Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (BVAEB). 
Die näheren Bestimmungen für die Beurteilung des Pflegebedarfes sind in der 
Einstufungsverordnung zum Bundespflegegeldgesetz geregelt. Diese enthält Definitionen 
der Betreuung und Hilfe und zeitliche Werte für die einzelnen Verrichtungen, z. B. für An- 
und Auskleiden, Körperpflege, Zubereitung und Einnahme von Mahlzeiten sowie die 
Mobilitätshilfe. Für die einheitliche Beurteilung des Pflegebedarfs für Kinder und 
Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr wurde eine eigene Kinder-
Einstufungsverordnung erlassen. Die Grundlage für die Zuerkennung des Pflegegeldes 
bildet ein ärztliches oder pflegerisches Sachverständigengutachten. Die Begutachtungen 
werden in der Regel in Form von Hausbesuchen durchgeführt. Bei Vorliegen der 
Voraussetzungen besteht ein Rechtsanspruch. Eine Ablehnung eines Antrages kann beim 
Arbeits- und Sozialgericht angefochten werden. 

Kosten und Bezieher:innen: Im Jahresdurchschnitt 2023 hatten 476.228 Personen 
Anspruch auf Pflegegeld, das sind rund 5 % der Bevölkerung. 62 % der Bezieher:innen sind 
Frauen. Der Jahresaufwand liegt bei rund 3,0 Mrd. Euro. Während knapp die Hälfte der 
Bezieher:innen in Stufe 1 oder 2 ist, haben die höheren Stufen 3 bis 5 am Aufwand den 
höchsten Anteil. Die Verfahrensdauer für Zuerkennungen betrug im Durchschnitt rund 67 
Tage. Das durchschnittliche monatliche Pflegegeld lag 2023 bei 535 Euro. 

3.2.4 Stationäre Pflege: Alten- und Pflegeheime 

Alten- und Pflegeheime sind eine Form der stationären Versorgung. Eine Aufnahme in ein 
Alten- oder Pflegeheim ist freiwillig und setzt einen Antrag voraus. Je nach Bundesland 
bzw. Träger sind Alten- und Pflegeheime unterschiedlich ausgestaltet und organisiert. 
Bezahlt werden sie mittels der Einkommen der zu Pflegenden, bzw. gibt es je nach Bedarf 
(sozial gestaffelt) Zuschüsse (Sozialhilfe/Mindestsicherung), sodass auch Personen mit 
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geringerem Einkommen die Inanspruchnahme möglich ist. Auch eine vorübergehende 
Aufnahme bzw. Kurzzeitunterbringung ist möglich. 

Ein sehr wichtiges Angebot ist die Kurzzeit- bzw. Übergangspflege, also die 
übergangsweise Betreuung im Pflegewohnhaus, und das Übergangsmanagement. Nach 
einem Krankenhausaufenthalt dient die Übergangspflege, beispielsweise dazu, Personen 
entsprechend zu stärken (z.B. mithilfe von Physiotherapie), sodass sie wieder 
(gegebenenfalls unter Inanspruchnahme mobiler Dienste) im eigenen Zuhause leben 
können. 

Aufwand und betreute Personen laut Pflegedienstleistungsstatistik: Der Aufwand lag 2022 
bei rund 2,2 Mrd. Euro. Es gab rund 96.200 betreute/gepflegte Personen, wobei der 
Frauenanteil mit Ende 2022 bei rund 70% lag. 

3.2.5 Mobile Dienste 

Mobile Dienste umfassen ein weites Feld an Dienstleistungen, wie zum Beispiel 
Hauskrankenpflege, Essen auf Rädern oder Alltagsbegleitung. Sie werden durch die 
Bundesländer administriert. Finanziert werden sie durch Beiträge der Personen mit 
Pflegebedarf und (sozial bzw. nach Einkommen/Ausgaben gestaffelte) Zuschüsse der 
Länder. Zudem können Träger durch Förderungen unterstützt werden, um bestimmte 
Dienstleistungen kostengünstig anzubieten. Die Angebote der mobilen Dienste, weiterer 
Sachleistungen, Community Nursing und Beratung sollen einen möglichst langen Verbleib 
zu Hause ermöglichen. 

Aufwand und betreute Personen laut Pflegedienstleistungsstatistik: Der Aufwand lag 2022 
bei rund 500 Mio. Euro. Es gab rund 151.200 betreute/gepflegte Personen, wobei der 
Frauenanteil mit Ende 2022 bei rund 65% lag. 

3.2.6 Weitere Sachleistungen der Länder 

Darüber hinaus gibt es ein breites Angebot an weiteren Sachleistungen der Länder, die in 
Anspruch genommen werden können, wie zum Beispiel teilstationäre Angebote, Case und 
Care Management, Senior:innenzentren, Freiwilligengruppen oder Tageszentren. 
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Aufwand und betreute Personen laut Pflegedienstleistungsstatistik: Für teilstationäre 
Leistungen lag der Aufwand 2022 bei rund 29 Mio. Euro. Es gab rund 8.200 
betreute/gepflegte Personen, wobei der Frauenanteil mit Ende 2022 bei rund 68% lag. 
Weitere Dienstleistungen wurden mit einem Aufwand von rund 87 Mio. Euro gemeldet. 

3.2.7 24-Stunden-Betreuung 

Im Jahr 2007 wurden in Österreich die Rahmenbedingungen für eine qualitätsgesicherte 
24-Stunden-Betreuung auf legaler Basis geschaffen und ein entsprechendes Fördermodell 
entwickelt. Personen mit Pflege- und Betreuungsbedarf oder deren Angehörige können 
Leistungen erhalten, sofern ein Bezug von zumindest Pflegegeld ab der Stufe 3 vorliegt. 

Im Jahr 2023 gab es durchschnittlich 22.000 Bezieher:innen einer 24-Stunden-
Förderleistung, davon waren ca. 70 % weiblich. Die Ausgaben beliefen sich im Jahr 2022 
auf rund 155 Mio. Euro (Kostenteilung Bund 60% und Länder 40%). 

Das Österreichische Qualitätszertifikat für Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-
Betreuung – ÖQZ-24 

Selbstständige Personenbetreuer:innen werden in Österreich oft durch 
Vermittlungsagenturen vermittelt. Um die Qualitätssicherung in der 24-Stunden-
Betreuung zu fördern, wurde 2019 das Österreichische Qualitätszertifikat für 
Vermittlungsagenturen in der 24-Stunden-Betreuung (ÖQZ-24) entwickelt mit dem Ziel, 
die Situation der Menschen mit Betreuungsbedarf und deren Familien zu stärken und zur 
nachhaltigen Steigerung der Pflege und Betreuung beizutragen. Die Grundlagen der 
Zertifizierung wurden vom BMSGPK, der Wirtschaftskammer und Stakeholdern erarbeitet. 
Die Zertifizierung ist freiwillig und bietet jenen Agenturen, die über die gesetzlichen 
Anforderungen hinaus höhere Standards erfüllen, die Möglichkeit dies vor einer 
unabhängigen Zertifizierungsstelle unter Beweis zu stellen. Aktuell sind 42 von rund 930 
registrierten Agenturen (Agenturen mit aktiver Gewerbeberechtigung) zertifiziert. Die 42 
zertifizierten Agenturen vermitteln rund 11.200 Personenbetreuer:innen. Insgesamt 
verfügen rund 58.000 Personenbetreuer:innen in Österreich über eine aktive 
Gewerbeberechtigung. 
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3.2.8 Community Nursing 

Das Projekt Community Nursing wurde 2021 gestartet. Im Rahmen von Pilotprojekten 
wurden Community Nurses, diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen etabliert. 
Sie stellen zentrale Ansprechpersonen für gesundheits- und pflegebezogene Fragen dar. 
Sie setzen sich für die Anliegen der Zielgruppen ein, beraten und informieren 
niederschwellig und koordinieren Leistungen diverser regionaler Akteur:innen im 
Gesundheits- und Sozialbereich. Damit ist Community Nursing, das als Teil des 
österreichischen Aufbau- und Resilienzplans durch die EU (NextGenerationEU) gefördert 
wird, ein wichtiger Teil der Weiterentwicklung des Pflegevorsorgesystems in Richtung 
bedarfsgerechter, integrierter Versorgung mit Fokus auf Prävention. Insgesamt stehen 
rund 54 Mio. Euro, finanziert durch RRF, (NextGenerationEU) zur Verfügung. Mit Januar 
2024 waren 116 Community Nursing Projekte in Umsetzung. Mit der Novelle des 
Pflegefondsgesetzes, welche am 1.1.2024 in Kraft getreten ist, konnte Community Nursing 
langfristig abgesichert und als Angebot in den Pflegefonds integriert werden. 

3.2.9 Qualität und Kontrolle 

Durch die kompetenzrechtliche Zuständigkeit der Länder sind diese für die Vorgabe und 
(Überprüfung) der Einhaltung von Qualitätsmaßnahmen verantwortlich. So wird das 
Thema Qualitätssicherung sowohl in der Beratung als auch in mobiler und stationärer 
Betreuung als sehr wichtig erachtet. Entsprechende Maßnahmen und Vorgaben wie z. B. 
betreffend die Qualifikation des Personals, regelmäßige Teambesprechungen, Supervision 
und Fortbildungen werden von Ländern, Städten und Gemeinden gesetzt. 
Unterschiedliche Qualitätsmanagment- und sicherungssysteme werden umgesetzt wie 
z.B. einheitliche Leistungsdokumentationen und Förderrichtlinien, das Festlegen von 
Mindeststandards und Handlungsleitlinien, vor Ort Visitationen, Pflegeeinschauen, 
Kontrollen und Qualitätsaudits durch die Behörde/die Bundesländer, laufende 
Evaluierung, aber auch Beschwerdemanagement oder das Befragen von Kundinnen und 
Kunden und deren An- und Zugehörigen. 

Vorgaben des Pflegefonds und im Hospiz- und Palliativversorgungsbereich 

Zweckzuschüsse des Bundes aus dem Pflegefonds sind für die Sachleistungen in den 
Ländern gewidmet und können überdies für qualitätssichernde Maßnahmen eingesetzt 
werden. Die Länder haben darauf hinzuwirken, dass ab dem Jahr 2021 zumindest 50% der 
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stationären Einrichtungen über Qualitätssicherungssysteme verfügen. Bei einem 
Monitoring im Jahr 2021 haben sieben von neun Bundesländern diese Vorgabe (über-
)erfüllt. Im Hospiz- und Palliativversorgungsbereich sind die Mittel für qualitätssichernde 
Maßnahmen in den spezialisierten Versorgungsangeboten gewidmet. Zu diesem Zweck 
wurden im Jahr 2022 gemeinsam mit den Finanzierungspartner:innen, den Trägern der 
Sozialversicherung und den Ländern sowie dem Dachverband Hospiz Österreich unter 
Beteiligung von weiteren Stakeholder:innen Qualitätskriterien erarbeitet. 

Definition von Qualität professioneller Pflege und Betreuung 

Zur Darstellung einer einheitlichen und gesamthaften Pflegequalität wurde eine 
Arbeitsdefinition für die Qualität professioneller Betreuung und Pflege literaturgestützt 
und in einem partizipativen Prozess erarbeitet. Hierfür wurden diverse Stakeholder 
eingebunden, unter anderem Nutzer:innen und Empfänger:innen von Pflege, Pflege- und 
Betreuungspersonal, universitäre Expert:innen sowie Vertreter:innen der jeweiligen 
Fachabteilungen der Bundesländer. Das Ergebnis ist eine fundiert erarbeitete und 
umfassend abgestimmte Arbeitsdefinition für die Qualität professioneller Betreuung und 
Pflege, die sich auf verschiedenste Formen der Pflege und durch diverse 
Pflegeanbieter:innen anwenden lässt. Zu den wesentlichen Elementen der Definition 
zählen unter anderem Personenzentriertheit, die sich etwa durch die Förderung von 
Selbstbestimmung und gesellschaftlicher Teilhabe äußert, und Sicherheit der Personen mit 
Pflegebedarf. 

Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege 

Seit 2001 finden kostenlose und freiwillige Hausbesuche bei Pflegegeldbezieher:innen, die 
in häuslicher Umgebung gepflegt werden, statt. Zur Sicherstellung der Betreuungsqualität 
werden seit 2009 überdies laufend verpflichtende Hausbesuche bei Förderwerber:innen 
einer 24-Stunden Betreuung gemäß § 21b Abs. 2 Z 5 BPGG, seit 2018 unabhängig von der 
Qualifikationsart der Betreuungskraft durchgeführt. Das Kompetenzzentrum 
Qualitätssicherung in der häuslichen Pflege organisiert und koordiniert die Hausbesuche 
für alle Pflegegeldentscheidungsträger. Bei diesen Hausbesuchen werden die konkrete 
Pflegesituation und -qualität anhand eines standardisierten Situationsberichtes vor Ort 
seitens einer diplomierten Pflegefachkraft erfasst und sowohl Pflegegeldbezieher:innen 
als auch pflegende Angehörige informiert und beraten. Die Hausbesuche sind eine 
wichtige Maßnahme zur effektiven und nachhaltigen Qualitätssicherung und -steigerung 
in der häuslichen Pflege und 24-Stunden-Betreuung. 
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Nationales Qualitätszertifikat für Alten- und Pflegeheime – NQZ  

Das NQZ ist ein österreichweit einheitliches Fremdbewertungssystem für Alten und 
Pflegeheime, das bei verschiedensten Strukturen und Qualitätsmanagement-Systemen 
anwendbar ist. Das NQZ ist ein Instrument der Qualitätsentwicklung mit dem Ziel, hohe 
Qualität auszuzeichnen und Verbesserungspotenziale zu erkennen. Alten- und 
Pflegeheime, die ein von NQZ anerkanntes Qualitätsmanagementsystem eingeführt 
haben, können sich freiwillig um eine Zertifizierung bewerben. Bewertet werden 
ausschließlich Maßnahmen, die über die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben hinausgehen. Im 
Fokus des Zertifizierungsprozesses stehen die Lebensqualität der Bewohner:innen und die 
Arbeitsplatzqualität der Mitarbeiter:innen. Bei jeder Zertifizierung geben die 
Zertifizierungsteams Empfehlungen zur weiteren Qualitätsentwicklung ab. Auf dieser 
Grundlage leiten die Häuser für die Lebensqualität der Bewohner:innen bedeutsame Ziele 
und Maßnahmen ab. Bis 30. Juni 2023 wurden österreichweit 178 Zertifizierungen und 
Rezertifizierungen durchgeführt. 

3.2.10 Erwachsenenschutzrecht 

Grundsätzlich soll jede erwachsene Person, die aufgrund einer psychischen Krankheit oder 
einer vergleichbaren Beeinträchtigung in ihrer Entscheidungsfähigkeit eingeschränkt ist, 
weiterhin ihre Angelegenheiten selbstständig erledigen können. Wenn erforderlich soll sie 
dabei auch unterstützt werden, zum Beispiel durch die Familie, andere nahestehende 
Personen, Heimsozialarbeiter:innen, persönliche Assistenz, Anleitung bei Antragstellung 
durch Ämter und Behörden oder Beratungsstellen. Nur wenn die erwachsene Person 
selbst es wünscht oder weil es notwendig ist, um Nachteile für die Person zu verhindern, 
soll ein:e Vertreter:in für die Person tätig werden dürfen. 

3.2.11 Heimaufenthaltsgesetz 

Die persönliche Freiheit von Menschen, die aufgrund des Alters, einer Behinderung oder 
einer Krankheit der Pflege oder Betreuung bedürfen, ist besonders zu schützen. Die mit 
der Pflege oder Betreuung betrauten Menschen sind zu diesem Zweck speziell zu 
unterstützen. Eine Freiheitsbeschränkung einer betreuten oder gepflegten Person 
(Bewohner:in) gegen oder ohne ihren Willen mit physischen Mitteln, insbesondere durch 
mechanische, elektronische oder medikamentöse Maßnahmen, oder durch deren 
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Androhung darf nur vorgenommen werden, wenn der:die Bewohner:in psychisch krank 
oder geistig behindert ist und im Zusammenhang damit sein bzw. ihr Leben oder seine 
bzw. ihre Gesundheit oder das Leben oder die Gesundheit anderer ernstlich und erheblich 
gefährdet, sie zur Abwehr dieser Gefahr unerlässlich und geeignet sowie in ihrer Dauer 
und Intensität im Verhältnis zur Gefahr angemessen ist sowie diese Gefahr nicht durch 
andere Maßnahmen, insbesondere schonendere Betreuungs- oder Pflegemaßnahmen, 
abgewendet werden kann. Jede:r Bewohner:in, der:die in seiner:ihrer Freiheit beschränkt 
wird, ist kraft Gesetzes durch die sogenannte „Bewohnervertretung“ in Wahrnehmung 
seiner:ihrer Freiheitsrechte vertreten. Bewohner:innen und/oder die 
Bewohner:innenvertretung aber auch die Einrichtungsleitung können ein gerichtliches 
Überprüfungsverfahren einleiten, um abzuklären, ob eine Maßnahme eine unzulässige 
Freiheitsbeschränkung ist. 

3.2.12 Gewaltprävention 

Zur Prävention und Intervention bei Gewalt, die sich spezifisch gegen ältere Menschen 
richtet, setzt das BMSGPK seit vielen Jahren auf umfassende Maßnahmen auf 
unterschiedlichen Ebenen. Neben der wissenschaftlichen Analyse wird die Sensibilisierung 
der breiten Öffentlichkeit sowie der Fachöffentlichkeit gefördert. Im Jänner 2023 startete 
eine auf zwei Jahre ausgelegte Aufklärungsbewegung in Form einer Wander-Ausstellung 
zum Thema „HALT – KEINE GEWALT“, die österreichweit kontinuierlich von Ort zu Ort 
zieht. 

Um Betroffenen niederschwellige Beratung zu ermöglichen, wurde das österreichweite, 
anonyme und kostenlose Beratungstelefon zum Thema Gewalt an älteren Menschen beim 
Verein Pro Senectute Österreich weiter ausgebaut. Es wird vom BMSGPK als zentrale 
Anlaufstelle bei Gewalt gegen ältere Menschen gefördert wird. 

Weitere niederschwellige Maßnahmen umfassen die aktualisierte Folderserie „Gewalt 
erkennen“ mit unterschiedlichen Schwerpunktthemen sowie Theaterstücke, Filme und 
Vorträge zum Thema Gewalt gegen ältere Menschen. 

Daneben wurden im Rahmen einer Veranstaltungsinitiative Workshops durchgeführt, um 
das Problembewusstsein auch in der Fachöffentlichkeit zu stärken. Außerdem wurden in 
ausgewählten Betreuungseinrichtungen geschulte Präventionsbeauftragte etabliert. Mit 
dem Projekt „StoP – Stadtteile ohne Partnergewalt“, einem Nachbarschaftsprojekt zur 
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Verhinderung von Partnergewalt und häuslicher Gewalt an 25 Standorten in Österreich, 
sollen vor allem ältere Menschen und ältere von Gewalt betroffene Frauen erreicht 
werden. 

Überdies werden von der Frauensektion im Bundeskanzleramt umfassende Maßnahmen 
zur Bekämpfung und Prävention von Gewalt gegen Frauen gesetzt, inbesondere auch 
durch die (Ko-)Finanzierung von Opferschutzeinrichtungen. Als zentrale und spezialisierte 
Anlaufstelle für Hilfe und Unterstützung für Opfer von häuslicher Gewalt und Gewalt im 
sozialen Nahraum stehen insbesondere die bundesweit eingerichteten 
Gewaltschutzzentren allen Betroffenen offen. Mit einer Vertragserhöhung um rund 50% 
im Jahr 2021 wurde das Angebot der Gewaltschutzzentren noch weiter ausgebaut. 

Im Rahmen der Gewaltprävention speziell im Bereich Langzeitpflege gibt es eine Vielzahl 
unterschiedlicher Konzepte und Strategien in den Bundesländern und Instutitonen. Sie 
umfassen u.a. Vorgaben Gewaltpräventionskonzepte vorzulegen, welche auch in den 
Einschauen besprochen werden, Fortbildungen, Leifäden und Broschüren; konkret ist das 
z.B. die Broschüre „Gewalt und Alter“ in Tirol oder verbindliche Handlungsleitlinien zu 
Aggressions-, Gewalt- und Deeskalationsmanagement in Wien. 

3.2.13 Maßnahmen mit der Zielgruppe Pflege- und Betreuungspersonal 

Arbeitnehmer:innen unterliegen dem österreichischen Arbeitsrecht und 
Arbeitnehmer:innenschutz, wodurch faire Arbeitsbedingungen und wirksame Regelungen 
zu Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz gewährleistet werden. Österreich hat eine 
fast vollständige Abdeckung der Arbeitnehmer:innen und Arbeitgeber:innen durch 
Kollektivverträge, wodurch sich eine zentrale Rolle der Sozialpartner ergibt. 
Lohnerhöhungen werden im Rahmen von Kollektivvertragsverhandlungen festgelegt, 
wobei in den letzten Jahren immer Reallohnzuwächse zu verzeichnen waren. 

Das Berufsrecht für Gesundheits- und Krankenpflegeberufe garantiert die 
Professionalisierung und Regulierung der Pflegearbeit. Bundesländer und Gemeinden 
setzten ebenfalls zahlreiche Maßnahmen, um zusätzliches Personal zu gewinnen, wie z. B. 
Imagefilme, Social-Media-Recruiting, Ausbau von Angeboten zur Kinderbetreuung aber 
auch das Bereitstellen von Dienstwohnungen. Zudem wurden mit den jüngsten 
Pflegereform-Paketen zahlreiche Maßnahmen erlassen, um die Arbeitsbedingungen und 
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das Gehalt des Gesundheits- und Pflegepersonals zu verbessern sowie mehr Personal zu 
gewinnen. Diese werden im Folgenden beschrieben. 

Berufsrecht 

Bereits im Jahre 2016 wurde durch die Schaffung eines dritten Gesundheits- und 
Krankenpflegeberufs - der Pflegefachassistenz - im GuKG auch den Anforderungen in der 
Langzeitpflege Rechnung getragen. Es sollte damit ein gezielterer Pflegepersonaleinsatz 
(diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen, Pflegefachassistenz, Pflegeassistenz) 
in der Pflegepraxis ermöglicht werden. Die festgelegten Tätigkeitsbereiche der 
Pflegeassistenzberufe wurden seit Schaffung dieser neuen Berufsstruktur mehrfach 
angepasst, insbesondere wurden zur Vermeidung von Versorgungsbrüchen in der 
beruflichen Praxis die Tätigkeitsbereiche der Pflegeassistenzberufe in medizinischer 
Diagnostik und Therapie erweitert. Für den gehobenen Dienst für Gesundheits- und 
Krankenpflege wurden ebenfalls bereits 2016 neue, für die Langzeitpflege relevanten 
Spezialisierungen (Wundmanagement und Stomaversorgung, Hospiz- und 
Palliativversorgung, Psychogeriatrische Pflege) geschaffen. Die bereits 2016 begonnenen 
berufsrechtlichen Reformen in der Gesundheits- und Krankenpflege sollen im Rahmen des 
laufenden Pflegereformprozesses weiterentwickelt werden. 

Entgelterhöhung für das Pflegepersonal 

Durch das Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz soll eine bessere Bezahlung für Pflege- 
und Betreuungspersonal gewährleistet werden. Der Bund stellte den für das Pflege- und 
Betreuungspersonal zuständigen Ländern für die Jahre 2022 und 2023 insgesamt bis zu 
570 Millionen Euro als Vorschuss in Form von Zweckzuschüssen zur Verfügung. Bislang 
konnten davon rund 125.000 Vollzeitäquivalente bzw. 157.000 Personen profitieren.  

Mit der Novelle des PFG 2024 konnten die Entgelterhöhungen langfristig verankert 
werden (siehe Kapitel 3.2.17). Zielgruppe sind diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpflegekräfte, Pflegefachassistenzkräfte, Pflegeassistenzkräfte sowie Angehörige 
der Sozialbetreuungsberufe nach der Vereinbarung gemäß Art.15a- B-VG.  

Entlastungswoche 

Als Maßnahme des Arbeitnehmer:innenschutzes erhalten Arbeitnehmer:innen in der 
Pflegeassistenz, der Pflegefachassistenz und im gehobenen Dienst ab dem 43. Lebensjahr 
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eine zusätzliche Entlastungswoche (sofern sie nicht bereits durch Kollektivverträge oder 
Betriebsvereinbarungen über eine sechste Urlaubswoche verfügen). Diesen Anspruch 
haben alle Arbeitnehmer:innen in Pflegeberufen, unabhängig von der Dauer ihrer 
Betriebszugehörigkeit (wie es oft in Kollektivverträgen vorgesehen ist). 

Nachtschwerarbeit 

Seit 2023 erhalten alle Beschäftigten in der stationären Langzeitpflege bei 
Nachtschwerarbeit zwei Stunden Zeitguthaben. Dies soll längere Erholung fördern und 
den psychischen und physischen Stress des Pflegepersonals reduzieren. 

Zugang von Drittstaatenangehörigen und Anwerbung von Personal 

Pflegeassistenten/-innen, Pflegefachassistenten/-innen und diplomierte 
Krankenpfleger:innen stehen seit 2019 (zunächst regional, dann bundesweit) auf der 
jährlichen Mangelberufsliste der Fachkräfteverordnung. 

Seit der Reform der Rot-Weiß-Rot(RWR)-Karte (1. Oktober 2022) können Fachkräfte in 
Mangelberufen – dazu gehören auch diplomierte Krankenpfleger:innen, Pflegefach- und 
Pflegeassistenten/-innen – leichter die erforderlichen Punkte für die RWR-Karte erhalten: 
Für den Nachweis einer Berufsausbildung in einem Mangelberuf werden nunmehr etwa 
einheitlich 30 Punkte vergeben. Darüber hinaus erhalten auch über 40-jährige Fachkräfte 
(bis zur Vollendung des 50. Lebensjahres) in der Kategorie „Alter“ Punkte, wodurch auch 
diese Bewerber:innen leichter die erforderlichen Mindestpunkte erreichen können. 
Zusätzlich zu Deutsch und Englisch werden nunmehr auch für Sprachkenntnisse in 
Französisch, Spanisch und Bosnisch-Kroatisch-Serbisch (BKS) Punkte vergeben. 

Das Arbeitsmarktservice (AMS) hat im Jahr 2019 insgesamt 46, im Jahr 2020 insgesamt 
150, im Jahr 2021 insgesamt 163, im Jahr 2022 insgesamt 315 und heuer bis Ende 
September insgesamt 374 Anträge auf RWR-Karten für Pflegekräfte aus Drittstaaten 
positiv begutachtet. Im Gefolge der Reform der RWR-Karte zeigt sich für das Jahr 2023 
demnach bereits jetzt eine deutliche Steigerung. 

Im Rahmen des Pflegereformprozesses 2022/2023 hat das BMSGPK berufsrechtliche 
Maßnahmen gesetzt, um im Ausland ausgebildeten Pflegekräften eine raschere 
Berufsausübung zu ermöglichen und Nostrifikationsverfahren zu erleichtern (siehe 
„Nostrifikationen“). Begleitend dazu wurde das AMS vom BMAW im Erlassweg ermächtigt, 



 

34 von 55 Umsetzungsbericht zur "Empfehlung des Rates über den Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger 
Langzeitpflege" 

für diese Personengruppe RWR-Karten zu erteilen, wenn entsprechende ausländische 
Ausbildungsabschlüsse und (durch Auflagen bedingte) österreichische Anerkennungs- 
bzw. Nostrifikationsbescheide vorliegen. Sofern auch für die anderen notwendigen 
Kriterien (Berufserfahrung, Sprachkenntnisse und Alter) genügend Punkte erreicht 
werden, erteilt das AMS diesen Personen ein positives Gutachten zur Erlangung einer 
RWR-Karte als Fachkraft in einem Mangelberuf. 

Dasselbe gilt für zu Fortbildungszwecken zugelassene diplomierte Pflegefachkräfte und 
Pflegefachassistent:innen sowie für zu Fortbildungszwecken zugelassenes Personal des 
gehobenen medizinisch-technischen Dienstes. 

Seit 30. August 2022 sind Ausländer:innen, die sich bereits rechtmäßig in Österreich 
aufhalten und ihre Pflegeausbildung zur Gänze an einer anerkannten inländischen 
Ausbildungseinrichtung für Gesundheits- und Krankenpflege absolviert haben, generell 
vom Anwendungsbereich des AuslBG ausgenommen. Diese Personengruppe kann 
unmittelbar nach Ausbildungsabschluss – ohne zusätzliche arbeitsmarktbehördliche 
Genehmigung – eine ausbildungsadäquate Beschäftigung aufzunehmen. 

Nostrifikationen 

Im Rahmen des Pflegereformprozesses 2022/2023 wurden seitens des BMSGPK 
berufsrechtliche Maßnahmen geschaffen, um im Ausland ausgebildeten Pflegekräften 
einerseits einen rascheren Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt zu ermöglichen und 
andererseits ihre Nostrifikationsverfahren zu erleichtern: 
• Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:innen haben nunmehr eine auf zwei 

Jahre befristete Möglichkeit in der Pflegefachassistenz tätig zu werden, bis die 
Nostrifikation abgeschlossen ist. 

• Pflegefachassistent:innen haben eine auf zwei Jahre befristete Möglichkeit in der 
Pflegeassistenz tätig zu werden, bis die Nostrifikation abgeschlossen ist. 

• Pflegeassistent:innen haben die befristete Möglichkeit in der Pflegeassistenz unter 
Anleitung und Aufsicht tätig zu werden, bis die Nostrifikation abgeschlossen ist. 

Weiters wurde im Berufsrecht umgesetzt, dass im Zuge der Gleichwertigkeitsprüfung von 
im Ausland erworbenen Pflegeausbildungen in den Pflegeassistenzberufen seitens der 
vollziehenden Behörden der Bundesländer die Gesamtqualifikation und die 
Berufserfahrung beurteilt und nicht mehr auf einen 1:1-Vergleich der Fächer im jeweiligen 
Stundenausmaß fokussiert wird. 
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Anlaufstellen für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen 

Die Anlaufstellen für Personen mit im Ausland erworbenen Qualifikationen (AST) beraten 
und unterstützen Migrant:innen österreichweit kostenlos und mehrsprachig bei Fragen 
zur beruflichen Verwertung ihrer Kompetenzen und im Nostrifikationsverfahren ihrer 
Pflegeausbildungen. In mehreren Städten organisieren die Anlaufstellen regelmäßig 
Informations- und Austauschtreffen für Personen mit mitgebrachten schulischen und 
akademischen Pflegequalifikationen aus EU-/EWR- und Drittstaaten, teils in Kooperation 
mit Kliniken und samt praktischen Tipps und Hinweisen von Personen, die den 
Anerkennungsprozess bereits erfolgreich abgeschlossen haben. Die AST-Koordination hat 
zusätzlich Informationsblätter zur Anerkennung von aus dem Ausland mitgebrachten 
Gesundheits- und Krankenpflegeausbildungen erstellt (zuletzt aktualisiert im August 
2023), die einen Überblick über Einwanderung und Anerkennung, die Antragstellung, 
Zuständigkeiten sowie Beratungsmöglichkeiten, aber auch vorläufige bzw. befristete 
Beschäftigungsmöglichkeiten bieten. Diese werden auch vom Österreichischen 
Gesundheits- und Krankenpflegeverband genutzt und online zur Verfügung gestellt (siehe 
https://oegkv.at/pflegeberuf/anerkennung-und-nostrifikation/). Nähere Informationen 
zur Anerkennungsberatung inkl. regionalen Kontakten, Veranstaltungen und Downloads 
finden sich unter https://www.anlaufstelle-anerkennung.at/. 

Strategieausschuss für internationale Fachkräfte 

Unter Federführung des BMAW wurde ein interministerieller Strategieausschuss zur 
Beratung und Bündelung aller Vorhaben in diesem Bereich geschaffen, der sich unter 
anderem mit einer bundesweiten Strategie zur Fachkräftezuwanderung, verbesserten 
Verfahren und der Identifikation von Ziel- und Fokusländern zur Fachkräfterekrutierung 
befasst. Das BMSGPK ist hier inbesondere mit Fokus auf Gesundheits- und Pflegeberufe 
eingebunden. 

Best Practice im Bereich Personal 

Als ein Beispiel zur Umsetzung von Diversität beim Pflegepersonal kann das 
Pflegekompetenzzentrum Schandorf im Burgenland genannt werden, welches das erste 
dreisprachig geführte Alterswohnheim mit den Sprachen Deutsch, Kroatisch und 
Ungarisch ist. 

https://oegkv.at/pflegeberuf/anerkennung-und-nostrifikation/
https://www.anlaufstelle-anerkennung.at/
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3.2.14 Maßnahmen im Bereich der Ausbildung 

Die Ausbildung zum:zur diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger:in (DGKP) erfolgt 
an Fachhochschulen (FH-Bachelorstudiengang). Die Ausbildung an den Gesundheits- und 
Krankenpfegeschulen ist seit 1.1.2024 nicht mehr möglich (nur noch bis dahin laufende 
Jahrgänge können abgeschlossen werden). Die DGKP-Ausbildung dauert mindestens 3 
Jahre. Die Ausbildung zu den Berufen Pflegeassistenz und Pflegefachassistenz kann an den 
Gesundheits- und Krankenpflegeschulen bzw. Pflegeassistenzlehrgängen für die 
Pflegeassistenz erfolgen. Die Ausbildung zur Pflegeassistenz (PA) dauert mindestens ein 
Jahr, zur Pflegefachassistenz (PFA) zwei Jahre. Mit den jüngsten Reformen auf 
Bundesebene wurden die Ausbildungswege verbreitert und Anreize gesetzt, eine 
Pflegeausbildung zu absolvieren. Im berufsbildenden Schulwesen wurde eine neue 
fünfjährige Schulform „Höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung“ geschaffen. 
Weiters wurde die Lehre für Pflegeberufe gestartet. 

Neben den oben genannten Berufen spielen auch die Sozialbetreuungsberufe Fach-
Sozialbetreuer:in und Diplomsozialbetreuer:in, die großteils eine Pflegeassistenz-
Ausbildung umfassen, eine Rolle in der Langzeitpflege. Sie sind in der Vereinbarung gemäß 
Art. 15a B-VG zwischen dem Bund und den Ländern über Sozialbetreuungsberufe geregelt 
und vereinheitlicht. Ebenso in dieser Vereinbarung geregelt ist der Beruf des Heimhelfers 
bzw. der Heimhelferin zur Unterstützung von Menschen mit Betreuungsbedarf, welcher 
eine deutlich kürzere Ausbildung umfasst. 

Die Bundesländer setzen zahlreiche innovative Maßnahmen, um mehr Auszubildende im 
Bereich Pflege zu erreichen. Die Maßnahmen umfassen z. B. die Modernisierung, 
Digitalisierung und Attraktivierung der Ausbildung, eine verbesserte Beratung, die 
Finanzierung von Tickets für den öffentlichen Verkehr und für die Ausbildung notwendige 
Impfungen, Sprach- und Vorbereitungskurse oder auch Information, Beratung und 
Werbung (z. B. an den Schulen). Um mehr Auszubildende zu gewinnen, werden zudem 
laufend Kampagnen oder auch Leistungsschauen wie z. B. in Salzburg („Das ist stark“, 
„Pflegestraße“) durchgeführt. Die Ausbildungsoffensive des Land Burgenland umfasst ein 
Anstellungsmodell für Auszubildende und es gäbe noch viel mehr innovative Beispiele zu 
nennen. 
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Höhere Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung  

Bei der Höheren Lehranstalt für Pflege und Sozialbetreuung handelt es sich um eine 
Schulart innerhalb der berufsbildenden höheren Schulen, die Schüler:innen neben der 
Universitätsreife eine unmittelbare Berufsqualifikation in Pflege- und 
Sozialbetreuungsberufen vermittelt. Der Lehrplan der Höheren Lehranstalt für Pflege und 
Sozialbetreuung beinhaltet die Fachrichtung „Pflege“ und die Fachrichtung 
„Sozialbetreuung“. In der Fachrichtung „Pflege“ erlangen die Schüler:innen die 
Berufsqualifikation „Pflegefachassistentin/Pflegefachassistent“, in der Fachrichtung 
„Sozialbetreuung“ erlangen sie die Berufsqualifikation „Diplom-
Sozialbetreuerin/Diplomsozialbetreuer“ im besuchten Ausbildungsschwerpunkt. Die 
Ausbildungsschwerpunkte Altenarbeit, Behindertenarbeit und Familienarbeit beinhalten 
zusätzlich die Ausbildung zur Pflegeassistenz, der Ausbildungsschwerpunkt 
Behindertenbegleitung deckt das Modul „Unterstützung bei der Basisversorgung“ ab. 

Ausbildungsbeiträge zur Unterstützung der Auszubildenden 

Durch das 2022 in Kraft getretene Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz wurde eine 
finazielle Unterstützung in der Höhe von monatlich 600 Euro für Personen, die eine 
Pflegeausbildung absolvieren, eingeführt. Der Bund gewährt dafür Zweckzuschüsse an die 
Länder, die diese für die Ausbildungsbeiträge und weitere Maßnahmen verwenden. 
Ausgeschlossen sind Personen, die bereits existenzsichernde Leistungen des AMS 
erhalten, wie das Pflegestipendium. Die Zweckzuschüsse zu den Ausbildungsbeiträgen 
wurden mit der Novelle des Pflegefondsgesetzes 2024 langfristig im Pflegefonds 
verankert. 2023 stellte der Bund 88 Mio. Euro zur Verfügung. Im ersten Wintersemester 
2022 haben rund 8.400 Auszubildende einen Ausbildungsbeitrag erhalten. 

Pflegestipendium und weitere Förderungen des AMS 

Zusätzlich zum Pflegausbildungs-Zweckzuschussgesetz wurde mit dem Pflegereformpaket 
ein Pflegestipendium eingeführt. Es unterstützt Personen, die erst später in den 
Pflegeberuf einsteigen oder mit einer höheren Qualifikation wiedereinsteigen wollen. Das 
Pflegestipendium startete 2023 und wird vom AMS angeboten. Verantwortliches Ressort 
ist das Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft. Die Höhe des Pflegestipendiums 
richtet sich nach dem Arbeitslosengeld bzw. der Notstandshilfe, beträgt aber mindestens 
Euro 51,20 pro Tag (bzw. in Arbeitsstiftungen Euro 47,87 pro Tag), valorisiert gemäß § 
108(2) ASVG ab 2024. Es kann für folgende Ausbildungen bezogen werden: 
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Pflegeassistenz, Pflegefachassistenz, diplomierte Gesundheits- und Krankenpflege 
(schulisch, auslaufend), Schule für Sozialbetreuungsberufe (Schwerpunkte Altenarbeit, 
Familienarbeit, Behindertenarbeit, Behindertenbegleitung). Mit Ende September 2023 
wurden 5.500 Personen gefördert. Der Frauenanteil beim Pflegestipendium beträgt 77%. 
Die geförderten Personen haben zu 34 % ausschließlich einen Pflichtschulabschluss. 

Pflege-Implacementstiftung 

Weiters gibt es die Pflege-Implacementstiftungen, die von mehreren Pflege- und 
Gesundheitseinrichtungen einer Region auf Basis eines Stiftungskonzepts eingerichtet 
werden. Die Arbeitsstiftung ist ein sozialpartnerschaftliches Instrument. Das Modell sieht 
vor, dass die Existenzsicherung über das AMS erfolgt und dieses auch die 
Versicherungsbeiträge übernimmt. Die beteiligten Unternehmen leisten einen finanziellen 
Beitrag zur Errichtung und für den laufenden Betrieb der Stiftung sowie für das 
Stipendium an die Teilnehmenden während der Ausbildung. Bis Ende September 2023 
wurden knapp 3.000 Personen gefördert. Der Frauenanteil bei allen Pflegestiftungen 
beträgt 74%. 

Förderung von Höherqualifizierung von Beschäftigten im Bereich Soziale 
Dienstleistungen von allgemeinem Interesse (GSK) 

Wenn ein Unternehmen seine Arbeitskräfte in den Bereichen Gesundheit und Soziales 
sowie Elementarpädagogik ausbilden oder höher qualifizieren möchte, übernimmt das 
AMS 75 % (statt wie vor der Pflegereform: 60 %) der Kurs- und Personalkosten für 
bestimmte Ausbildungen, wie PA, PFA, Fach- und Diplomsozialbetreuung sowie 
Höherqualifzierungen. Mit Ende September 2023 wurden über dieses Instrument, 
gemeinsam mit vom AMS beauftragten Bildungsmaßnahmen, über 1.500 Personen 
gefördert. Der Frauenanteil bei GSK liegt bei 79%. 

Vereinfachung der Höherqualifizierung 

Eine wesentliche Maßnahme zur Attraktivierung von Ausbildungen im Pflegebereich ist die 
Schaffung eines Ausbildungssystems, das Höherqualifizierungen ermöglicht und die 
Durchlässigkeit vom niederschwelligsten zu hochqualifizierten Ausbildungen zulässt. 
Beispielsweise können diplomierten Gesundheits- und Krankenpfleger:innen, die ihre 
Ausbildung an einer Gesundheits- und Krankenpflegeschule absolviert haben, ihre im 
Rahmen ihrer Ausbildung absolvierten Ausbildungsinhalte für einen FH-
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Bachelorstudiengang in der allgemeinen Gesundheits- und Krankenpflege umfangreich 
angerechnet werden. Damit wird diesem Personenkreis der Zugang zu weiterführenden 
Ausbildungen im tertiären Bildungsbereich erleichtert. Aber auch für Angehörige der 
Pflegeassistenzberufe gibt es Anrechnungmöglichkeiten für eine Höherqualifizierung im 
tertiären Bereich. 

3.2.15 Maßnahmen für pflegende Angehörige 

Pflegekarenzgeld 

Um eine bessere Vereinbarkeit von Pflege und Beruf zu gewährleisten, besteht für 
Arbeitnehmer:innen die Möglichkeit der Vereinbarung einer Pflegekarenz oder einer 
Pflegeteilzeit mit einem Rechtsanspruch auf Pflegekarenzgeld, Motivkündigungsschutz 
und einer sozialversicherungsrechtlichen Absicherung in Form einer beitragsfreien 
Kranken- und Pensionsversicherung. Da Pflegekarenz und Pflegeteilzeit 
Überbrückungsmaßnahmen darstellen, können diese für eine Dauer von ein bis maximal 
drei Monaten vereinbart werden. 

Bei einer Familienhospizkarenz bzw. Familienhospizteilzeit gebührt das Pflegekarenzgeld 
für die Dauer der Maßnahme. Die Sterbebegleitung kann bis zu insgesamt sechs Monate 
pro Anlassfall in Anspruch genommen werden. Bei der Begleitung von schwersterkrankten 
Kindern sind bis zu insgesamt neun Monate pro Anlassfall möglich. Zudem kann diese 
Maßnahme zweimal für die Dauer von jeweils neun Monaten verlängert werden, wenn 
diese anlässlich einer weiteren medizinisch notwendigen Therapie für das 
schwersterkrankte Kind erfolgen soll. Seit November 2023 können zudem 
Arbeitnehmer:innen ihre Kinder bis zum vollendeten 14. Lebensjahr bei einem stationären 
Rehabilitationsaufenthalt für die Dauer von vier Wochen pro Kalenderjahr begleiten. 
Voraussetzung ist, dass diese Begleitung und der Aufenthalt von der Sozialversicherung 
bewilligt wurde. Während der Maßnahme besteht ebenso ein Rechtsanspruch auf 
Pflegekarenzgeld. 

Im Jahr 2023 gab es 4.600 Bezieher:innen von Pflegekarenzgeld, davon waren rund 74 % 
weiblich. Der Aufwand belief sich auf ca. 19,2 Mio. Euro für Pflegekarenzgeld und 9,6 Mio. 
Euro für die SV-Beiträge, also ingesamt auf 28,8 Mio. Euro. 
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Angehörigenbonus 

Personen, die nahe Angehörige mit Anspruch auf zumindest Pflegegeld der Stufe 4 
überwiegend pflegen, haben seit Juli 2023 automatisch Anspruch auf 125 Euro 
Angehörigenbonus pro Monat, wenn sie sich aufgrund der Pflege in der 
Pensionsversicherung selbst- bzw. weiterversichert haben. Den Bonus erhalten auf Antrag 
bei Erfüllung der entsprechenden Voraussetzungen auch andere Angehörige mit geringem 
Einkommen, beispielsweise Pensionist:innen. 

Sozialversicherung bei der Pflege von Angehörigen 

Personen, die nahe Angehörige unter gänzlicher bzw. erheblicher Beanspruchung ihrer 
Arbeitskraft pflegen, können auch ohne Beitragszahlungen Pensionsversicherungszeiten 
erwerben. Eine Weiterversicherung ist unter bestimmten Voraussetzungen für Personen, 
die aus der Pflichtversicherung ausgeschieden sind (z. B. Beendigung der 
Erwerbstätigkeit), um einen nahen Angehörigen oder eine nahe Angehörige zu pflegen, 
möglich. Eine Selbstversicherung für Zeiten der Pflege naher Angehöriger kann unter 
bestimmten Voraussetzungen auch neben einer aufgrund einer Erwerbstätigkeit 
bestehenden Pflichtversicherung in Anspruch genommen werden. 

Zudem ist unter bestimmten Voraussetzungen auch eine Mitversicherung für pflegende 
Angehörige einer in der gesetzlichen Krankenversicherung versicherten Person möglich. 
Personen, die ein behindertes Kind oder sonstige nahe Angehörige pflegen, können sich 
unter im Gesetz näher definierten Voraussetzungen auch in der gesetzlichen 
Krankenversicherung selbst versichern, sofern sie nicht pflichtversichert ohne 
mitversicherte Angehörige einer versicherten Person sind. 

Der Aufwand für die sozialversicherungsrechtliche Absicherung (§ 18a, § 18b und 
Weiterversicherung) belief sich im Jahr 2022 auf 73,4 Mio. Euro für ca. 16.000 Personen. 

Angehörigengespräch 

Pflegende Angehörige unterliegen vielfältigen Herausforderungen, insbesondere machen 
sich psychische Belastungen bemerkbar. Als unterstützende Maßnahme wird daher 
österreichweit ein von Psycholog:innen geführtes Angehörigengespräch angeboten. Bei 
Bedarf können bis zu zehn Termine vereinbart werden. Im Jahr 2023 wurden rund 8.300 
Angehörigengespräche geführt. 80 % der pflegenden Angehörigen waren Frauen. 
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Hausbesuche 

Zur Unterstützung und Qualitätssicherung finden seit 2001 bei Pflegegeldbezieher:innen 
Hausbesuche durch diplomierte Gesundheits- und Krankenpflegepersonen statt. Zudem 
erfolgen seit 2009 verpflichtende Hausbesuche bei Förderwerber:innen einer 24-Stunden 
Betreuung. Bei den Hausbesuchen werden die konkrete Pflegesituation und -qualität 
anhand eines standardisierten Situationsberichtes vor Ort erfasst und sowohl 
Pflegegeldbezieher:innen als auch pflegende Angehörige informiert und beraten. Im Jahr 
2023 wurden rund 25.600 Hausbesuche bei Pflegegeldbezieher:innen und rund 13.500 
Hausbesuche in der 24-Stunden-Betreuung erfolgreich durchgeführt. 66 % der 
Hauptbetreuungspersonen waren weiblich. 

Zuwendungen zu den Kosten der Ersatzpflege 

Nahe Angehörige, welche eine pflegebedürftige Person seit mindestens einem Jahr 
überwiegend pflegen und an dieser Pflege wegen Krankheit, Urlaub oder anderen 
wichtigen Gründen verhindert sind, können eine Zuwendung als Zuschuss zu den Kosten 
der Ersatzpflege erhalten. Voraussetzung ist, dass die Person mit Pflegebedarf ein 
Pflegegeld zumindest der Stufe 3 bezieht, bei Menschen mit demenziellen 
Beeinträchtigungen und bei Minderjährigen genügt ein Pflegegeld der Stufe 1. Die 
jährliche Höchstzuwendung hängt von der Pflegegeldstufe der Person mit Pflegebedarf ab. 
Sie variiert zwischen 1.200,00 Euro und 2.500,00 Euro. 2022 belief sich der Aufwand für 
Ersatzpflege auf 9,5 Mio. Euro für 10.000 Personen. 

Pflegekurse 

Nahe Angehörige einer Person mit Pflegebedarf, der zumindest ein Pflegegeld der Stufe 1 
gebührt, können Zuwendungen erhalten, wenn sie an einem oder mehreren Kursen zur 
Wissensvermittlung im Bereich Pflege und Betreuung teilnehmen. Die jährliche 
Höchstzuwendung beträgt pro Person mit Pflegebedarf 200,00 Euro. Es sind sowohl 
Präsenz- als auch Onlinekurse umfasst. 

Weitere Maßnahmen und Best Practices 

Betroffene und Angehörige von Personen mit Pflegebedarf finden sowohl in den 
Bundesländern als auch in den Gemeinden und Städten eine Vielzahl von 
Beratungsangeboten vor. Neben ersten Informationen auf den Websites gibt es die 
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Möglichkeit zu telefonischer Information und Beratung aber auch persönliche individuelle 
Bedarfsfeststellungen (z. B. durch Pflegeberatung, Case Management, Sozialservice und 
Caring Communities). Wichtig sind Selbsthilfe-Angebote; So werden An- und Zugehörige 
durch diverse Initiativen wie „Stammtisch für pflegende Angehörige“ oder die Einrichtung 
einer „Plattform für pflegende An- und Zugehörige von älteren Menschen“ in Vorarlberg 
unterstützt. Zu erwähnen ist auch das Pilotprojekt „Anstellung pflegender Menschen“ in 
Graz bzw. der Anstllung pflegender Angehöriger im Burgenland. 

Im Rahmen des EU-kofinanzierten Projekts „TRAPEZ – Transparente Pensionszukunft. 
Sicherung der ökonomischen Unabhängigkeit von Frauen im Alter“, durchgeführt von der 
BKA Sektion Frauenangelegenheiten und Gleichstellung in Kooperation mit dem BMSGPK, 
dem BMAW, FORBA und WIFO sowie unter Beteiligung des ABZ*AUSTRIA und SORA im 
Zeitraum 2019-2020, wurde unter anderem ein Informationsvideo sowie eine Postkarte 
zum Thema „Absicherungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige“ erarbeitet. Auch die 
jährlich aktualisierte Broschüre „Frauen und Pensionen – Wie Lebensentscheidungen die 
Absicherung im Alter beeinflussen“ bietet Informationen u.a. spezifisch für diese 
Zielgruppe. 

3.2.16 Demenzstrategie 

Die österreichische Demenzstrategie „Gut leben mit Demenz“ wurde im Jahr 2015 im 
Auftrag des Gesundheits- sowie des Sozialministeriums entwickelt. Dabei wurde ein 
breiter Kreis von Stakeholdern und betroffenen Personen und deren An- und Zugehörigen 
einbezogen. Mit ihren 7 Wirkungszielen und 21 Handlungsempfehlungen ist die Strategie 
ein wichtiger Schritt für einen Orientierungsrahmen, um Menschen mit demenziellen 
Beeinträchtigungen und deren An- und Zugehörige bestmöglich zu unterstützen und ihre 
Lebenssituation zu verbessern. Mittlerweile sind auf www.demenzstrategie.at bereits 
über 100 Umsetzungsmaßnahmen dokumentiert, die Verantwortliche auf Bundes-, Länder 
und Sozialversicherungsebene setzen, davon 33 Maßnahmen auf Bundesebene. Für die 
Entwicklung und Begleitung der Umsetzung zeigt sich die Gesundheit Österreich GmbH 
verantwortlich. 

Aktuell werden neben den Themenbereichen Partizipation und Teilhabe bzw. 
Sensibilisierung und Bewusstseinsarbeit insbesondere Maßnahmen zur frühzeitigen 
Unterstützung von Menschen mit Demenz auf Bundesebene forciert. Im Sinne der 
verstärkten Einbindung von Betroffenen wurde 2021 auf Bundesebene auch eine 

http://www.demenzstrategie.at/
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Arbeitsgruppe der Selbstvertretung eingerichtet. Sie setzt sich aus Menschen mit 
demenziellen Beeinträchtigungen und ihren Unterstützer:innen zusammen und hat zum 
Ziel, die Beteiligung von Betroffenen bei Maßnahmen im Rahmen der Demenzstrategie zu 
fördern, sichtbar zu machen und deren Bedarfe und Meinungen abzuholen. 

3.2.17 Pflegefonds 

Aus dem Pflegefonds werden Leistungen in Form von Zweckzuschüssen an die Länder zur 
Sicherung und Verbesserung der bedarfsgerechten Versorgung von Menschen mit 
Pflegebedarf und ihrer Angehörigen mit leistbaren Betreuungs- und 
Pflegedienstleistungen sowie zum bedarfsgerechten Aus- und Aufbau des Betreuungs- 
und Pflegedienstleistungsangebotes in der Langzeitpflege erbracht. Zudem werden seit 
2024 die Zweckzuschüsse für einen monatlichen Ausbildungsbeitrag und die Fortführung 
der Erhöhung des Entgelts für Pflege- und Betreuungspersonal gewährt. Ziel ist die 
Verbesserung des Pflegeangebotes, eine Attraktivierung von Pflegeberufen, die 
Finanzierung von qualitätssichernden Maßnahmen, innovativen Projekten sowie 
Maßnahmen der Digitalisierung. Die Mittel dafür werden zu zwei Drittel vom Bund und zu 
einem Drittel von den Ländern und Gemeinden aufgebracht. Die Bestimmungen zum 
Pflegefonds sind im PFG festgelegt. 

Der Pflegefonds ist beim Sozialministerium eingerichtet und wird gemeinsam mit dem 
Finanzministerium verwaltet. Die Länder sind nach den Bestimmungen des PFG 
verpflichtet, bis spätestens 30. September eines jeden Jahres Sicherungs-, Aus- und 
Aufbaupläne für das Folgejahr dem Sozialministerium vorzulegen. Dadurch wird im 
Hinblick auf die Zielsetzungen des PFG bewirkt, dass die Länder regelmäßig Bedarfs- und 
Entwicklungspläne zur Langzeitpflege erstellen. 

Mit der mit 1. Jänner 2024 in Kraft getretenen Novelle zum PFG wurde die 
Weiterdotierung des Pflegefonds für die Jahre 2024 bis 2028 mit insgesamt 6,034 
Milliarden Euro sichergestellt. Mit der Novelle wurden die Mittel des Fonds deutlich 
erhöht und und insbesondere um die Maßnahmen zur Attraktivierung von Pflegeberufen 
und deren Ausbildung erweitert. Die Finanzierung der Zweckzuschüsse zu den 
Ausbildungsbeiträgen (siehe Kapitel 3.2.14 zum Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz) 
und der Entgelterhöhungen (siehe Kapitel 3.2.13 zum Entgelterhöhungs-
Zweckzuschussgesetz) wurde langfristig gesichert. Ebenso wurde Community Nursing, das 
2022 als RRF-finanzierte Pilot gestartet ist, als Leistung aufgenommen. Weitere 
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Änderungen sehen die Verankerung der Pflege-Entwicklungs-Kommission und 
Verbesserungen der Daten vor. 2023 war der Pflegefonds mit 455,6 Mio. Euro dotiert, 
2024 durch die Aufstockung mit 1,1 Mrd. Euro. 

3.2.18 Hospiz- und Palliativfondsgesetz 

Im Zentrum der Hospiz- und Palliativbetreuung stehen die Bedürfnisse schwerkranker und 
sterbender Menschen sowie deren An- und Zugehörigen. Im Jahr 2022 ist daher die 
Regelfinanzierung für spezialisierte Versorgungsangebote, die nicht bereits durch andere 
Töpfe finanziert werden, in der Hospiz- und Palliativversorgung auf sichere Beine gestellt 
worden und das Hospiz- und Palliativfondsgesetz (HosPalFG) in Kraft getreten. Es handelt 
sich dabei um ein Zweckzuschussgesetz des Bundes, um den Ländern bei der Umsetzung 
eines österreichweiten, bedarfsgerechten und nach einheitlichen Kriterien organisierten 
Hospiz- und Palliativversorgungsangebotes zu unterstützen. Die zur Verfügung gestellten 
Mittel des Bundes betragen im Jahr 2022 21 Mio. Euro, im Jahr 2023 36 Mio. Euro und im 
Jahr 2024 51 Mio. Euro. Ab dem Jahr 2025 wird der Betrag des jeweiligen Vorjahres mit 
der Aufwertungszahl valorisiert. Aufgrund von jährlich zu schließenden Vereinbarungen 
stellen sowohl die Träger der Sozialversicherung als auch die Länder finanzielle Mittel in 
selber Höhe zur Verfügung. Damit können der Auf- und Ausbau des Angebotes, der 
laufende Betrieb, Qualitätssicherungsmaßnahmen, Bildungsmaßnahmen und die 
Durchführung von Vorsorge- und Informationsgesprächen finanziert werden. 

3.2.19 Senior:innenpolitik 

Aktives Altern und Senior:innenpolitik tragen zur Prävention bei und können somit 
Zeiträume ohne Pflegebedarf ausweiten. Daher werden diese auch im Bericht als wichtige 
Maßnahme aufgegriffen. Die Grundlage der österreichischen Strategie in Bezug auf ältere 
Menschen, die auf eine Politik gemeinsam mit und für Senior:innen abzielt, stellt der 2012 
in Kraft getretene und unter Mitwirkung des Bundesseniorenbeirates entwickelte 
Bundesplan für Senior:innen „Altern und Zukunft“ dar. Der Bundesplan stellt eine gezielte 
seniorenpolitische Weiterentwicklung von 14 festgelegten Bereichen - von Partizipation, 
sozialer Sicherheit und Bildung über Gesundheit, Pflege, Betreuung, Diskriminierung, 
Gewalt und Wohnen bis hin zu Generationenbeziehungen und Infrastruktur - sicher. Im 
Berichtszeitraum wurden in diesen Bereichen maßgebliche Aktivitäten zur Verbesserung 



 

 

Umsetzungsbericht zur "Empfehlung des Rates über den Zugang zu erschwinglicher und hochwertiger Langzeitpflege"  45 
von 55  

der Lebensqualität älterer Menschen durchgeführt. Eine derzeit laufende Evaluierung und 
folglich Adaptierung des Plans wurde in Auftrag gegeben. 

Aktiv Altern 

Der „Dialog gesund & aktiv altern“ - eine Kooperation des BMSGPK, des Dachverbandes 
der österreichischen Sozialversicherungen und des Fonds Gesundes Österreich - soll dazu 
beitragen, die Anzahl der gesunden Lebensjahre und die soziale Teilhabe der älteren 
Bevölkerung zu erhöhen, positive Altersbilder zu stärken sowie sozialer Isolation, 
Einsamkeit und einer vorzeitigen Pflegebedürftigkeit vorzubeugen. 

Ein Leitfaden „Neue Bilder des Alter(n)s – Wertschätzend über das Alter(n) 
kommunizieren“ wurde mit dem Ziel der Sensibilisierung über das Thema erstellt, 
Workshops zum Thema wurden durchgeführt, und zum Thema „Caring Communities“ 
wurde eine Caring Community-Toolbox erstellt. Die Vernetzung auf politisch-strategischer 
Ebene wurde vorangetrieben. 

Lebenslanges Lernen und Bildung in der nachberuflichen Lebensphase 

Bildung in der nachberuflichen Lebensphase ist ein zentrales Element zur Sicherung der 
gesellschaftlichen Teilhabe älterer Menschen und zur Ermöglichung eines 
selbstbestimmten, eigenständigen Lebens bis ins hohe Alter. Lebenslanges Lernen ist eine 
wesentliche Voraussetzung dafür, den sich ständig ändernden Anforderungen einer durch 
rasante Veränderungen (Stichworte: Digitalisierung, Informatisierung) geprägten 
Gesellschaft gerecht zu werden. 

Bildung im Alter wurde sowohl im Bundesplan für Senior:innen als auch in der Strategie 
zum lebensbegleitenden Lernen in Österreich „LLL:2020“ verankert. Ziele sind die 
Erhöhung der Weiterbildungsbeteiligung von Menschen in der nachberuflichen 
Lebensphase, Qualitätssicherung der Angebote, Sicherstellung von 
altersgruppenspezifischer Beratung und Information, Ausbau einer bildungsfördernden 
Infrastruktur für eine wohnortnahe Beteiligung älterer Menschen. Anhand der Grundsätze 
der Chancengleichheit, der Selbstbestimmtheit, der Niederschwelligkeit, der 
Barrierefreiheit und der Nachhaltigkeit werden Projekte und Maßnahmen in den 
Bereichen der Grundlagenforschung, der Qualitätsentwicklung, der Methodik und 
Didaktik, der digitalen Medien und der Information durchgeführt. 
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COVID-19 und ältere Menschen 

Gerade in Zeiten von Corona hat sich gezeigt, dass Einsamkeit im Alter ein sich 
verschärfendes Problem darstellt und die Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen und die 
Teilnahme am gesellschaftlichen Leben vor allem in Krisenzeiten entscheidende Faktoren 
für Lebensqualität, Zufriedenheit, physische und psychische Gesundheit und 
Wohlbefinden darstellen. Das BMSGPK hat darauf abzielend eine Palette an Maßnahmen 
gesetzt, die vor allem auf die Förderung niederschwelliger Angebote im Bereich Bildung 
und digitale Medien, die Stärkung der Nachbarschaftshilfe, die Unterstützung von 
Sorgenetzwerken und Gemeinschaftsprojekten, die Förderung von sozialem 
Zusammenhalt sowie soziale und aktive Teilhabe fokussierten. 

In Bezug auf eine alterssensible Perspektive beim Management künftiger Krisen wurde ein 
Studienprojekt zur Erhebung der Situation von älteren Menschen im Zusammenhang mit 
den Auswirkungen der Maßnahmen zur Eindämmung der COVID-19 Pandemie 
durchgeführt, das auch Erkenntnisse im Hinblick auf Alterseinsamkeit und Lebensqualität 
in Krisenzeiten beinhaltet. Die Studie wurde im Juni 2022 bei der UNECE-
Minister:innenkonferenz in Rom im Rahmen eines Side-Events zu altersgerechtem 
Krisenmanagement präsentiert. Einsamkeit im Alter ist aber auch ein Thema, das sich auch 
in Nicht-COVID-Zeiten zunehmend zuspitzt. Künftige Maßnahmen umfassen daher weitere 
Aktivitäten zur Stärkung des sozialen Zusammenhalts, die Förderung tragfähiger sozialer 
Netzwerke, die Sicherstellung sozialer Teilhabe und die Förderung freiwilligen 
Engagements. All diese Aspekte stellen grundlegende Voraussetzungen für Lebensqualität, 
physische und psychische Gesundheit dar und wirken Einsamkeit und sozialer Isolation 
entgegen. 

3.2.20 Barrierefreiheit und selbstbestimmtes Leben für Menschen mit 
Behinderungen 

Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) in Österreich und Nationaler 
Aktionsplan Behinderung 2022–2030 (NAP Behinderung II) 

Österreich hat sich im Jahr 2008 mit der Ratifizierung zur Umsetzung der UN-BRK 
verpflichtet und 2012 den ersten langfristigen Nationalen Aktionsplan zur Umsetzung der 
UN-BRK beschlossen. Der NAP Behinderung II umfasst 288 Zielsetzungen und 375 
Maßnahmen. Im mehrjährigen Erstellungsprozess wurde dabei durchgehend auf die 
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Einbindung und Partizipation der Vertreter:innen der Menschen mit Behinderungen 
geachtet. Entsprechend dem „Disability Mainstreaming“ sind die Maßnahmen von jedem 
einzelnen Bundesministerium und Bundesland ressortverantwortlich umzusetzen und 
ausreichend zu finanzieren. 

Der NAP Behinderung umfasst viele Lebensbereiche und hat den Anspruch, die 
Lebenssituationen von Menschen mit Behinderungen in allen Bereichen langfristig und 
nachhaltig zu verbessern. Besonders hervorzuheben ist in Zusammenhang mit der 
Langzeitpflege das Unterkapitel „Schutz vor Gewalt und Missbrauch“. Nach Artikel 16 UN-
BRK sollen die Vertragsstaaten alle geeigneten Maßnahmen treffen, um Menschen mit 
Behinderungen sowohl innerhalb als auch außerhalb der Wohnung vor jeder Form von 
Ausbeutung, Gewalt und Missbrauch zu schützen. Die Umsetzungsprozesse einiger 
Maßnahmen des NAP Behinderung 2022-2030 haben bereits gestartet. In den Bereichen 
Nichtdiskriminierung und Barrierefreiheit werden durch diverse Maßnahmen zusätzliche 
Schritte für die rechtliche Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen gesetzt. 

Barrierefreiheit 

Die Barrierefreiheit ist Voraussetzung dafür, dass Menschen mit Behinderungen 
selbstbestimmt leben, vollständig und gleichberechtigt an der Gesellschaft teilhaben und 
ihre Rechte ungehindert ausüben können. Barrierefreiheitsstandards und -anforderungen 
sind auf eine Vielzahl von Materiengesetzen verteilt. Der Bund ist gemäß § 8 Bundes-
Behindertengleichstellungsgesetz verpflichtet, Menschen mit Behinderungen einen 
umfassenden barrierefreien Zugang zu seinen Leistungen und Angeboten zu ermöglichen. 
Das Behindertengleichstellungsrecht, das insbesondere öffentliche Anbieter:innen von 
Waren und Dienstleistungen verpflichtet, Diskriminierungen zu vermeiden, führt explizit 
Barrieren als mögliche Diskriminierungen an. Dieser rechtliche Diskriminierungsschutz 
trägt insgesamt zur Verbesserung der Barrierefreiheit und zur Schaffung eines verstärkten 
Bewusstseins in Bezug auf Barrierefreiheit bei. 

Die Einrichtung von Barrierefreiheitsbeauftragten bei den Bundesministerien hat 
insbesondere für den baulichen Bereich dazu beigetragen, dass ihre Expertise 
ministeriumsintern genutzt wird und sie bei Planungsprozessen beigezogen werden. 
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De-Institutionalisierung 

Menschen mit Behinderungen haben nach Artikel 19 UN-BRK ein Recht auf 
selbstbestimmtes Leben und Inklusion in der Gemeinschaft. Das umfasst die freie 
Entscheidung, wo, wie und mit wem sie leben möchten.In Österreich wird der Ausbau von 
mobilen Unterstützungsleistungen forciert, um Menschen mit Behinderungen verstärkt 
Wahlfreiheit zwischen dem Wohnen im eigenen häuslichen Umfeld und dem Wohnen in 
stationären Einrichtungen zu ermöglichen. 

Der NAP Behinderung sieht als zentrale Zielsetzung vor, dass für Menschen mit 
Behinderungen selbstbestimmtes Leben in einer Wohnung bzw. kleineren 
Wohngemeinschaften – auch in regulären Wohnhausanlagen – möglich sein soll und De-
Institutionalisierung von Wohneinrichtungen in allen Bundesländern schnellstmöglich 
gestartet bzw. fortgeführt werden soll. Fast alle Bundesländer planen die Schaffung 
weiterer selbstbestimmter und inklusiver Wohnformen im Rahmen von Pilotprojekten. 

Wesentliche Zielsetzungen und Maßnahmen im NAP Behinderung 2022−2030 betreffen 
die Gewährleistung eines bedarfsgerechten, flächendeckenden Aus- und Aufbaus des 
Angebotes an Pflege- und Betreuungsdienstleistungen durch eine nachhaltige 
Finanzierung und die Schaffung bundesweit einheitlicher Regelungen. 

3.2.21 Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen im 
Langzeitpflegevorsorgesystem 

Einleitend gilt es anzuführen, dass Behinderung nicht automatisch mit Krankheit oder 
Pflegebedürftigkeit gleichzusetzen ist. Ungeachtet dessen werden für Menschen mit 
Behinderungen insbesondere seitens der Länder im Rahmen spezieller Gesetze 
(Chancengleichheits-, Teilhabe- oder Behindertenhilfegesetze) diverse (Dienst-)Leistungen 
für Menschen mit Behinderungen angeboten. Auch seitens des Bundes gibt es eine 
Vielzahl von entsprechenden Unterstützungen. 

Neben den allgemeinen Voraussetzungen für den Bezug von Leistungen des Bundes und 
den Angeboten der Länder bestehen überdies spezielle Regelungen innerhalb des Bundes-
Pflegesystems, insbesondere im Bereich des Pflegegeldes oder hinsichtlich einer 
kostenlosen Selbstversicherung zur Pflege eines behinderten Kindes (siehe Kapitel 3.2.15). 
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Beim Pflegegeld wird den besonderen Bedürfnissen von Menschen mit 
Lernbehinderungen und psychischen Behinderungen durch das Gleichsetzen der Anleitung 
und Beaufsichtigung mit der Betreuung und Hilfe sowie der Berücksichtigung eines 
Zeitwertes für die Führung eines Motivationsgespräches in der Einstufungsverordnung 
Rechnung getragen. 2009 wurden beim Pflegegeld Erschwerniszuschläge als Fixwerte 
verankert. Damit sollen die Pflege erschwerende Faktoren berücksichtigt werden (z. B. für 
Kinder und Jugendliche mit schweren Behinderungen; für Personen mit schweren 
Lernbehinderungen oder psychischen Behinderungen und demenziell erkrankten 
Personen). Die Zuschläge wurden stetig erhöht, wodurch viele Personen eine höhere 
Pflegegeldstufe und damit ein höheres Pflegegeld erhalten. Einzelne Gruppen haben 
wegen einer bestimmten Behinderung einen typischen, weitgehend gleichartigen 
Pflegebedarf. Daher werden diesen Behinderungen bestimmte Pflegegeldstufen 
zugeordnet (Fix- bzw. Mindesteinstufungen), wie zum Beispiel unter gewissen 
Voraussetzungen bei Menschen mit Sehbehinderung oder bei Rollstuhlfahrer:innen. Eine 
weitere wesentliche Verbesserung für insbesondere Kinder mit Behinderung ist die 
Abschaffung der Anrechnung der erhöhten Familienbeihilfe auf das Pflegegeld ab 
1.1.2023. 

Was das Thema Diversität und Berücksichtigung von Menschen mit Behinderungen und 
Kindern mit Pflegebedarf betrifft, findet sich beispielsweise in Kärnten eine Einrichtung 
(Haus Elim), die sich auf die Betreuung und Pflege von Menschen mit Behinderungen im 
Alter spezialisiert hat. Das Angebot „Fridolina“ in Wien ist ein Kinderpflegedomizil für 
Kinder und Jugendliche mit komplexen, lebensverkürzenden Erkrankungen, das sowohl 
Kurz- als auch Langzeitpflegeplätze und Hospizpflegeplätze anbietet. Das Ziel von Fridolina 
ist es, trotz hoch spezialisierter Pflege und Therapie einen so weit wie möglich „normalen“ 
Lebensraum für die betroffenen Kinder und Jugendlichen zu schaffen. Gleichzeitig bietet 
Fridolina den Familien und Angehörigen Unterstützung und Beratung an. 

3.2.22 Krisenvorsorge 

Die Erfahrungen aus der Covid-19-Pandemie haben verdeutlicht, dass insbesondere 
vulnerable Gruppen betroffen sind und hier besondere Vorkehrungen getroffen werden 
müssen. Im Rahmen der Blackout-Vorsorge werden im Arbeitskreis Gesundheit 
gemeinsame Zielsetzungen zur Sicherstellung der Versorgung im Falle eines Blackouts 
bzw. einer Strommangellage für den Gesundheitssektor bearbeitet. Diese Zielsetzungen 
dienen der Erfüllung des übergeordneten Ziels, die notwendige und lebenserhaltende 
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medizinische Versorgung in Österreich auch während eines Blackouts bzw. einer 
Strommangellage, soweit wie möglich, aufrecht erhalten zu können. Im Themenfeld 
medizinische und pflegerische Betreuung außerhalb der Krankenanstalten werden die 
Themen Langzeitpflege und Behinderteneinrichtungen behandelt. 

3.2.23 Digitalisierung und Künstliche Intelligenz 

Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sind auch im Bereich der Pflege und Gesundheit 
wichtige Faktoren. Eine wichtige Rolle haben digitale Lösungen insbesondere bei 
Dokumentations- und Planungsprozessen sowie Informationsbereitstellung (z.B: 
elektronische oder auch sprachgesteuerte Pflegedokumentationssysteme, 
Datensammlung, Dienstplangestaltung mit KI, Übergangsprozesse z.B. von Arztpraxis zu 
sozialem Dienst, vermehrter Anschluss der Alten- und Pflegeheime an ELGA, elektronische 
Nachschlagewerke), aber auch bei Ausrüstung. Österreichweit gibt es eine Vielzahl von 
Pilotprojekten wie – um nur ein paar exemplarische Projekte herauszugreifen, welche in 
den Fragebögen der Bundesländer genannt wurden – „Workvision Hauskrankenpflege“ in 
Salzburg mit einem neuen Ansatz zur Übergabe von Patient:innen an den sozialen Dienst, 
die „Salve App“ in Vorarlberg, welche eine Vereinheitlichung der Anfragen für einen 
Dauer- oder Kurzzeitpflegeplatz durch eine IT-Anwendung ermöglicht oder Sturzsensoren 
in Alten und Pflegeheimen. Um eine Weiterentwicklung und Optimierung in diesem 
Bereich zu ermöglichen, bietet beispielsweise die Universität Innsbruck ein FFG 
gefördertes Innovationscamp zur Digitalisierung im Gesundheitswesen (Health Care 
Technologien, Projekt- und Prozessmanagement, Datensicherheit, Information Technology 
etc.) an. In Oberösterreich wurde ein Pflegetechnologiefonds mit einem Volumen iHv 2 
Mio. Euro eingerichtet, dessen Ziel die Entwicklung, Erprobung und Implementierung von 
innovativen technischen Lösungen für den Pflege- und Betreuungsbereich ist. 

3.2.24 Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des 
Ländlichen Raums 

Das AT-Programm LE 14-20 in Umsetzung des EU Fonds für die Entwicklung des ländlichen 
Raums (ELER) verwaltet rund 3,9 Milliarden Euro EU-Mittel für die Förderperiode 2014-
2022 und ist damit der größte Strukturfondstopf in Österreich. Bei der Programmierung 
wurde erstmals eine eigene „Vorhabensart“ für Investitionen in „Soziale Angelegenheiten“ 
für das Programm „ländliche Entwicklung“ erreicht. Damit wurde es möglich, dass auch 
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Investitionen z. B. in Einrichtungen der Pflege und Betreuung, in 
Kinderbetreuungseinrichtungen, psychosoziale und psychiatrische Einrichtungen, mobile 
Hol-, Bring- und Servicedienste, barrierefreie Zugänge, Hard- und Software (z. B. für 
Telecare) und Ausbau von Infrastrukturen im Bereich ambulanter 
Gesundheitsdienstleistungen getätigt wurden. 

Für die Förderperiode 2023-2027 wurde das österreichische Strategieprogramm bereits 
von der Europäischen Kommission genehmigt und enthält abermals die Möglichkeit 
„Soziale Angelegenheiten“ zu fördern. 

3.2.25 Primärversorgungseinheiten 

Pflege spielt auch im Bereich der Primärversorgung eine bedeutende Rolle. Auf dieser 
Ebene werden durch gute Koordinierungsarbeit und eine Kontinuität in der Versorgung 
essentielle Leistungen für Patient:innen erbracht. Die Sicherstellung des niederschwelligen 
Zugangs zu einer bedarfsgerechten und integrierten Primärversorgung - für die gesamte 
Bevölkerung - stellt in Österreich eine Priorität dar. Österreich wird maßgeblich durch die 
EU Recovery- und Resilienzfazilität (2020 – 2026) der Europäischen Kommission in der 
Stärkung der Primärversorgung und dem Ausbau von Primärversorgungseinheiten (PVE) 
unterstützt. Das innovative Modell der PVE baut auf multiprofessionellen Teams auf, in 
denen diplomierte Pflegekräfte – neben Ärzt:innen für Allgemeinmedizin und 
Ordinationsasisst:innen - einen festen Bestandteil des Kernteams gem. 
Primärversorgungsgesetz (PrimVG) darstellen. Durch die Durchführung von Hausbesuchen 
und eine kontinuierliche Betreuung von Patient:innen mit Pflegebedarf tragen PVE somit 
maßgeblich zur Deckung des Pflegebedarfs in ihren Versorgungsregionen bei. 
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4 Ausblick: Verbleibende 
Herausforderungen und Bedarf an EU-
Unterstützung 

4.1 Verbleibende Herausforderungen: Weiterentwicklung der 
Pflegevorsorge 

Mit den Pflegereformen der vergangenen Jahre konnten wesentliche Verbesserungen 
erreicht werden. So berichten die Verantwortlichen z. B. von Steigerungen des Interesses 
an Ausbildungen. Weiterhin große Herausforderungen sind verbunden mit der 
demografischen Entwicklung und dem Mangel an Pflegepersonal. Die Schwerpunkte zur 
Weiterentwicklung der Pflegevorsorge werden basierend auf den aktuellen 
Herausforderungen vor allem in folgenden Bereichen gesetzt: 

• Sicherstellung (und Weiterentwicklung) der Pflegevorsorge bei steigenden Bedarfen 
• Deckung des Personalbedarfs und weitere Attraktivierung des Pflegeberufs 
• Weitere Attraktivierung der Pflegeausbildung und der Höherqualifizierung der 

Pflegeberufe 
• Stärkung der Pflege und Betreuung im eigenen Zuhause 
• Entlastung und Unterstützung der pflegenden Angehörigen 
• Pflege und Klima 
• Digitalisierung 

Essentiell ist dabei eine verbesserte Koordination z.B. im Bereich von Personal (z.B. 
Maßnahmen zu Attraktivierung, Betreuungsschlüssel, Anwerbung aus dem Ausland). Im 
Hinblick auf Prävention und Tertiärprävention sind möglichst individuell angepasste 
Angebote sowie eine Flexibilisierung zwischen den Systemen und Settings wesentlich. Zur 
Absicherung der Qualität und der Arbeitsbedingungen wird von den Stakeholder:innen 
auch eine verstärkte Information zu den Themen Qualität und Rechte in der Pflege sowohl 
für Pflegekräfte, Personen mit Pflegebedarf als auch ihre Angehörigen als wichtig 
angesehen. 
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4.2 EU-Unterstützung 

Die Initiativen auf EU Ebene im Bereich Langzeitpflege sind sehr wichtig und 
begrüßenswert, da dies eine der zentralen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte 
sein wird. Besonders hilfreich für Mitgliedsstaaten ist ein regelmäßiger Austausch 
inklusive Best Practice Austausch, wie er nun durch die Langzeitpflegekoordinator:innen 
ermöglicht wurde. Auch Länder und Gemeinden erwähnen einen regelmäßigen Austausch 
sowie die EU-weite Vernetzung als wichtiges Anliegen. Mittel der EU-Fonds können 
genutzt werden um innovative Projekte und Programme zu finanzieren oder um diese zu 
initiieren. 
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Abkürzungen 

AMS 

ASchG 

ArbZG 

BAG 

BAK 

BMAW 

BMBFW 

BMJ 

BMSGPK 

BPGG 
 
BVAEB 

DGKP 

EEZG 

GÖG 

GuKG 
 
IG Pflege 

LKÖ 

NSchG 

ÖGB 

ÖGKV 

Arbeitsmarktservice 

Arbeitnehmer:innenschutzgesetz 

Arbeitszeitgesetz 

Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt 

Bundesarbeitskammer 

Bundesministerium für Arbeit und Wirtschaft 

Bundesministerium für Bildung, Forschung und Wissenschaft 

Bundesministerium für Justiz 

Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz 

Bundespflegegeldgesetz 

Sozialversicherungsanstalt Öffentlich Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau 

Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger:in 

Entgelterhöhungs-Zweckzuschussgesetz 

Gesundheit Österreich GmbH 

Gesundheits- und Krankenpflegegesetz 

Interessengemeinschaft pflegender Angehöriger 

Landwirtschaftskammer Österreich 

Nachtschwerarbeitsgesetz 

Österreichischer Gewerkschaftsbund 

Österreichischer Gesundheits- und Krankenpflegeverband 
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PA 

PFA 

PAusbZG 

PFG 
 
PVA 
 
SVS 

WIFO 

WKO 

 

Pflegeassistenz 

Pflegefachassistenz 

Pflegeausbildungs-Zweckzuschussgesetz 

Pflegefondsgesetz 
 
Pensionsversicherungsanstalt 
 
Sozialversicherungsanstalt der Selbstständigen 

Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung 

Wirtschaftskammer Österreich 
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